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RES Kantonale Raumentwicklungsstrategie (RES) 

  









17 

 

RES-1.3 Wohnen 
a) Der Kanton Schwyz bleibt auch künftig ein attraktiver Wohnstandort. 
b) Es wird Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen und –generationen angeboten. Insbesondere in 

den wachstumsstarken Räumen soll darauf geachtet werden, dass ein breites und den Bedürfnis-
sen aller Bevölkerungsgruppen entsprechendes Wohnraumangebot offeriert werden kann. 

 
RES-1.4 Arbeiten 
a) Der Kanton Schwyz stärkt seine Funktion als attraktiver Unternehmensstandort.  
b) Er sichert die Entwicklungsmöglichkeiten für das Gewerbe. 
c) Er schafft die planerischen Voraussetzungen insbesondere für die Ansiedlung von wertschöpfen-

den, innovationsstarken und umweltfreundlichen Branchen. 
 
RES-1.5 Ausstattung mit öffentlichen Infrastrukturen 
a) Die für die Bewältigung des erwarteten Wachstums notwendigen öffentlichen Infrastrukturen 

(Schulen, Soziales, Gesundheit, Verwaltung) werden bedarfsgerecht weiterentwickelt und hierfür 
zweckmässige, der Nutzung entsprechende Standorte bestimmt. 

 
RES-1.6 Tourismus 
a) Der Kanton Schwyz setzt in seiner touristischen Entwicklung auf den Erhalt und die Weiterent-

wicklung der bestehenden Angebote und ihre jeweiligen Synergien. Hierbei sind gezielte, wert-
schöpfungssteigernde Massnahmen im Tages- und Freizeit-, Übernachtungs- und Seminartouris-
mus zu treffen. 

b) Die kantonalen Fördermassnahmen berücksichtigen insbesondere die kantonalen Tourismus-
schwerpunkte.  

 
RES-1.7 Strassenverkehr 
a) Der Kanton Schwyz strebt eine Strasseninfrastruktur an, die für die erwartete Entwicklung erfor-

derlich ist. Als Grundlage sind zusammen mit den Gemeinden Gesamtkonzepte zu erarbeiten.  
b) Mit punktuellen Massnahmen sollen die Engstellen im Strassennetz behoben werden. Konfliktstel-

len in den Agglomerationsräumen haben eine hohe Priorität. 
 
RES-1.8 Öffentlicher Verkehr 
a) Der Kanton Schwyz stellt die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs sicher und fördert eine gute 

Vernetzung der einzelnen Transportketten. Er strebt eine Verbesserung des Modal Splits zu Guns-
ten des öffentlichen Verkehrs an. 

b) Die aktuelle Erschliessungsqualität muss in allen Gemeinden mindestens erhalten bleiben. Ange-
botsverbesserungen sind dort vorzunehmen, wo ein Nachfragepotenzial vorhanden oder zu erwar-
ten ist. 

 
RES-1.9 Fuss- und Radverkehr 
a) Der Kanton Schwyz erhöht die Sicherheit, die Attraktivität sowie den Anteil des Fuss- und Radver-

kehrs am Gesamtverkehrsvolumen.  
b) Er sieht dafür den Ausbau des Fuss- und Radverkehrsnetzes, die Förderung der kombinierten Mo-

bilität (Bike und Ride, Park und Ride) sowie den Aufbau von Leit- und Informationssystemen 
(Geoinformation, einheitliche Signalisation) vor. 

  









21 

 

RES-2.2 Strategie für den urbanen Raum 
Siedlungsentwicklung allgemein: 
a) Prioritär werden die bestehenden Innenentwicklungspotenziale genutzt. Dabei sind Vorgaben für 

die langfristige Verdichtung des Bestandes vorzusehen. Diese berücksichtigen die bestehenden 
Dichten der jeweiligen Raumtypen der betroffenen Gemeinden.  

b) Insbesondere die zentral gelegenen Bahnhofsgebiete wie auch andere gut mit dem öffentlichen 
Verkehr erschlossenen Räume sollen vorrangig als Verdichtungsräume geprüft werden. An diesen 
Lagen ist auch die Nutzungsdurchmischung (Wohnen, Arbeiten) zu erhöhen. 

c) Neueinzonungen sind möglich, sofern die Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft und eine 
langfristige Siedlungsverdichtung geplant ist und deren beginnende Umsetzung nachgewiesen 
werden kann. Neueinzonungen setzen in jedem Fall eine Erschliessung mit dem öffentlichen Ver-
kehr voraus. 

d) Die Ortskerne und Quartierzentren werden verdichtet und aufgewertet. Die Möglichkeiten der Sied-
lungsverdichtung sind auf den Ortsbildschutz abzustimmen. 

e) Um bei Umstrukturierungen, Nachverdichtungen, Ersatzneubauten und grösseren Überbauungen 
eine hohe städtebauliche Qualität sicherzustellen, sind qualitätssichernde Verfahren durchzufüh-
ren. Dabei ist mit der Siedlungsverdichtung auch der entsprechende Freiraum für die Bevölkerung 
zu berücksichtigen. 

f) Die Inanspruchnahme von guten Landwirtschaftsböden ist unter bestimmten Umständen möglich.  
 
Wohn- und Mischnutzungen: 
g) Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau mit mode-

raten Mietpreisen. 
 
Arbeitsnutzungen: 
h) Es sind primär Arbeitsnutzungen zu fördern mit hoher Wertschöpfung bzw. mit hoher Beschäftig-

tendichte und auf den öffentlichen Verkehr ausgerichteten Mobilitätsbedürfnissen. (z.B. Dienst-
leistungen). Neuansiedlungen von Betrieben mit flächen- oder güterintensiven Nutzungen sind 
nicht mehr vorzusehen. Dem bestehenden Gewerbe sind die notwendigen Entwicklungsreserven zu 
sichern. 

i) An gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen wird eine verstärkte Nutzungsdurchmi-
schung und Siedlungsverdichtung angestrebt.  

 
Verkehr: 
j) Der Anteil der Siedlungsteile mit einer guten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr ist zu 

erhöhen. 
k) Die Erreichbarkeit der Bahnhöfe und Haltestellen ist insbesondere für den Fuss- und Radverkehr 

zu verbessern. An den Bahnhöfen und Haltestellen sind attraktive Umsteigeplattformen zu schaf-
fen. 

l) Neue öffentliche Strassen (Hauptverkehrsstrasse) sind nur in ausgewiesenen Fällen möglich. 
m) Die Ortsdurchfahrten sind aufzuwerten. 
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LANDSCHAFTSRAUM 

Die Differenzierung der Landschaftstypen basiert auf den Landschaftstypen des kantonalen Land-
schaftsqualitätsprojekts. Die darin aufgeführten Landschaftsräume sowie ihre Grundprinzipien dienen 
als Basis für den Übertrag in die Raumentwicklungsstrategie.  
 
Die Berg- und Alpengebiete im südöstlichen Teil des Kantons charakterisieren sich durch ihre teils 
stark bewaldeten Landschaften, eine wenig intensive Landwirtschaftsnutzung und die Präsenz von 
wenigen grösseren Siedlungen. Die touristische Nutzung ist je nach Raum stark intensiv (Skigebiete) 
oder eher sanft (Wandergebiete).  
 
RES-2.5 Grundprinzipien für die Berg- und Alpengebiete 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes und des typischen Nutzungsmosaiks 
b) Offenhaltung der Landschaft 
c) Verhinderung der Vergandung 
d) Erhaltung der typischen Elemente der Kulturlandschaft (z.B. traditionelle Bewirtschaftungsformen, 

landschaftliche Strukturelemente u.ä.). 
e) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
f) Konzentration und Lenkung der touristischen Nutzungen 
 
Die attraktiven Hügellandschaften sind geprägt durch traditionelle land- und forstwirtschaftliche Nut-
zungen (Weidewirtschaft, Futterbau, Hochstammobstgärten) und besitzen abwechslungsreiche Land-
schaftsstrukturen. 
 
RES-2.6 Grundprinzipien für die Hügellandschaften 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes und Förderung der Landschaftsqualität 
b) Offenhaltung der Landschaft 
c) Erhaltung der typischen Elemente der Kulturlandschaft (z.B. traditionelle Bewirtschaftungsformen, 

landschaftlichen Strukturelemente u.ä.). 
d) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
e) Extensive Erholungsnutzungen vorsehen 
 
Die grösseren zusammenhängenden Tal- und Mittellandebenen im Kanton sind der intensiven Land-
wirtschaft gewidmet. Das Landschaftsbild zeigt teils abwechslungsreiche Räume mit Weiden, Gewäs-
ser und Landschaftsstrukturen, teils allerdings auch ausgeräumte Kammern (z.B. Linthebene). Ver-
schiedene Siedlungsprägungen (Erschliessungen, Einzelbauten, Infrastrukturen, siedlungsstrukturie-
rende Freiflächen) beeinträchtigen in unterschiedlicher Weise das Landschaftsbild. 
 
RES-2.7 Grundprinzipien für die Tal- und Mittellandebenen 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes insgesamt 
b) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
c) Die an Siedlungen grenzende Landschaften als Naherholungsräume aufwerten 
d) Traditionelle Natur- und Kulturlandschaft sorgfältig weiterentwickeln 
e) Siedlungstrenngürtel in ihrer Funktion erhalten und aufwerten 
f) Konflikte mit Siedlungsentwicklung mit aufwertenden Massnahmen kompensieren 
g) ökologische Vernetzung fördern 
h) Naherholungsfunktionen fördern 
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B-2 SIEDLUNGSGEBIET 

Richtplangeschäft alt: (Komplette Neuformulierung der Richtplaninhalte zu diesem Thema) 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Gemäss den Vorgaben des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG-1, in Kraft seit dem 1. Mai 
2014) muss der kantonale Richtplan die Grösse und die regionale Verteilung des Siedlungsgebietes 
für den langfristigen Bedarf an Einwohnern (E) und Beschäftigten (B, Vollzeitäquivalente) festlegen. 
Die Dimensionierung des Siedlungsgebietes wird auf der Grundlage der Bevölkerungsszenarien des 
Bundesamtes für Statistik angelegt. Der Kanton Schwyz ist in den letzten Jahren deutlich stärker ge-
wachsen (+1.3% pro Jahr seit 2000), als dies die damaligen Szenarien des Bundes prognostizierten. 
Die aktuellen Szenarien Mittel und Hoch (2010 – 2035) sehen bis 2030 ein Wachstum von 0.4% 
bis 0.8%, resp. bis 2040 von 0.33% bis 0.77% pro Jahr vor. Für die Dimensionierung des Sied-
lungsgebiets wird das Szenario Hoch (2010 – 2035) für 2040 eingesetzt. Dieses schöpft zwar den 
durch das RPG gegebenen maximalen Spielraum aus, geht aber selbst in diesem Fall von einem 
Wachstum aus, welches unter dem effektiven Wachstum der letzten Jahre liegt. Der Trend der letzten 
Jahre zeigt zudem eine leichte Abflachung der jährlichen Wachstumsraten. 
 
Mit dieser Annahme soll die Siedlungsplanung auf ein mögliches Eintreffen des Szenarios Hoch vor-
bereitet werden, unabhängig davon, ob dies auch tatsächlich der Fall sein wird. Die Verteilung des 
Siedlungsgebiets auf die verschiedenen Räume nimmt Rücksicht auf ihre jeweilige Entwicklungsdy-
namik, soll aber auch insbesondere die künftige Siedlungsentwicklung stärker in die gut erschlosse-
nen Räume lenken.  
 
Das bis 2040 benötigte Siedlungsgebiet umfasst die rechtskräftigen Bauzonen und die Siedlungser-
weiterungsgebiete (SEG). Es wird in der Richtplankarte für die verschiedenen Nutzungen wie folgt 
festgelegt: 
 
Wohn- und Mischnutzungen 
Das vor der Überarbeitung 2015/2016 im kantonalen Richtplan bezeichnete Siedlungsgebiet für die 
Wohn- und Mischnutzungen übersteigt den langfristigen Bedarf. Es wird daher im Rahmen der Richt-
planüberarbeitung reduziert. 
Ende 2013 (Grundlage für SEG-Bedarfsberechnungen) umfassten die Wohn- und Mischzonen (inkl. 
Kern- und Zentrumszonen) rund 156'000 Einwohner und Beschäftigte Vollzeitäquivalente (E+B). Das 
gemäss Richtplan vorgesehene Wachstum (+0.77% pro Jahr) wird differenziert auf die drei Raumty-
pen (urban, periurban und ländlich) eingesetzt. Demnach sind in diesen Raumtypen für 2030 rund 
177'000 E+B und für 2040 rund 189'000 E+B prognostiziert, was in etwa der Annahme des kanto-
nalen Richtplans von 2004/2008 entspricht (+0.8% pro Jahr).  
Daraus ergibt sich ein Gesamtbedarf für das langfristige Siedlungsgebiet (Bauzonen und Siedlungs-
erweiterungsgebiete) von 2'572 ha. In Bezug auf das heutige Siedlungsgebiet wird dieses somit um 
132 ha reduziert, wovon ausschliesslich die Siedlungserweiterungsgebiete und keine rechtskräftigen 
Bauzonen betroffen sind. 
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Arbeitsnutzungen 
Ende 2013 umfassten die reinen Arbeitszonen (Industrie- und Gewerbezonen) rund 24'000 E+B. 
Analog zu den Wohn- und Mischnutzungen wird für 2030 und 2040 das Szenario Hoch (+0.77% pro 
Jahr) eingesetzt, was langfristig einem Bestand von rund 29'000 E+B entspricht. 
Das heutige Siedlungsgebiet für Arbeitszonen umfasst rund 630 ha (Bauzonen und SEG). Die heuti-
gen Reserven (unbebaute Bauzonen) könnten rein rechnerisch den Bedarf bis 2040 abdecken, sind 
aber nur zu einem Teil auch tatsächlich verfügbar. Damit langfristig mehr Arbeitsplätze im Kanton 
geschaffen werden können, werden im Richtplan zusätzliche SEG für reine Arbeitsgebiete ausge-
schieden. Insgesamt umfassen die Arbeitsgebiete neu rund 636 ha. 
 
Öffentliche Nutzungen 
Das Siedlungsgebiet für öffentliche Bauten und Anlagen umfasste vor der Richtplanüberarbeitung 
rund 372 ha. Langfristig sollen 20 ha Siedlungsgebiet für künftige Ausbauvorhaben zur Verfügung 
stehen. Für heute bereits bekannte Vorhaben sind 10 ha als SEG in der Richtplankarte bezeichnet. 
Für allfällige weitere, noch nicht bekannte Vorhaben sind zusätzliche 10 ha vorgesehen, was insge-
samt einem Siedlungsgebiet von neu 388 ha entspricht. Die Modalitäten zur Inanspruchnahme sind 
im Richtplanbeschluss B-6 geregelt. 
 
Tourismus- und Freizeitzonen 
Die möglichen Erweiterungsgebiete für bekannte Tourismus- und Freizeitvorhaben werden im Richt-
plan symbolisch bezeichnet. Es wird kein Kontingent definiert. Diese Zonen werden bedarfs- und pro-
jektbezogen geplant. Die Modalitäten sind im Richtplanbeschluss B-6 geregelt. 
 
Gemeinden ohne Zonenplan 
Die Gemeinden ohne Zonenplan (Innerthal und Riemenstalden) werden in einem eigenen Richtplan-
beschluss behandelt. 
 
Ausserhalb Siedlungsgebiet 
Bevölkerung und Beschäftigte ausserhalb des Siedlungsgebiets sollen nicht überproportional wachsen 
und ihren heutigen Anteil am Gesamtbestand halten. 
 
Inanspruchnahme Fruchtfolgeflächen 
Die Überarbeitung der SEG erfolgte im Rahmen einer Gesamtkoordination zwischen Kanton und Ge-
meinden. Die festgelegten SEG entsprechen bezüglich Lage und Umfang der gemäss Raumentwick-
lungsstrategie vorgeschlagenen kantonalen Entwicklung. Eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflä-
chen kann im Sinne eines gesamtkantonalen Interesses erfolgen. 
 

 E+B 2013 
(STATPOP 2013 

STATENT 2012 prov.) 
massgebend für 
Berechnungen 

E+B 2014 
(STATPOP 2014 

STATENT 2013 prov.) 
informativ 

E+B 2030  
Szenario Hoch 

(2010) 
(+0.77% p.a.) 

E+B 2040 
Szenario Hoch 

(2010) 
(+0.77% p.a.) 

Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 156'500 158’500 177’000 189'000 

Arbeitszonen 23'500 23’700 26’000 29'000 

Subtotal 180’000 182’200 203’000 218’000 

Weitere Zonen 8'700 9’000 Wachstum projektbezogen 

Ausserhalb Bauzone 20'700 21’000 heutiger Anteil von max. 10% hal-
ten 

Total 209’400 212’200  

Prognosewerte für Dimensionierung Siedlungsgebiet (Differenzen ergeben sich aus Rundungswerten) 
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Grundnutzungen Bauzonen 

rechtskräftig 
(Februar 2016) 

SEG 
vor Revision 

SEG 
revidiert 

Siedlungsge-
biet 

total revidiert 

Wohn-, Misch- und Zentrumsgebiet 2’392 ha 312 ha 180 ha 2'572 ha 

Arbeitsgebiete 554 ha 76 ha 82 ha 636 ha 

Gebiete für öffentliche Nutzungen 368 ha 4 ha 10 ha lokalisiert 
10 ha nicht lokalisiert 

388 ha 

Total Siedlungsgebiet 3'314 ha 392 ha 282 ha 3‘596 ha 

 
Spezialzonen     

Tourismus- und Freizeitzonen 384 ha - nur symbolisch 
lokalisiert, ohne 
Flächenangabe 

384 ha 

Dimensionierung Siedlungsgebiet 

 

Beschlüsse 

B-2.1 Siedlungsgebiet für Wohn- und Mischnutzungen 
Der kantonale Richtplan legt das Siedlungsgebiet für den Bedarf bis 2040 wie folgt fest:  
a) Auf Basis des Bevölkerungsszenarios Hoch (+0.77% pro Jahr) wird das Siedlungsgebiet für den 

Bedarf von 189'000 Einwohner und Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) ausgelegt. 
b) Das Siedlungsgebiet für Wohn- und Mischnutzungen umfasst insgesamt 2'572 ha und wird in der 

Richtplankarte festgesetzt. 
Das Wachstum bis 2030/2040 wird wie folgt verteilt: 
c) Urbaner Siedlungsraum: +0.80% p.a. (Gemeinden Altendorf, Arth, Einsiedeln, Freienbach, Ingen-

bohl, Küssnacht, Lachen, Schwyz, Wollerau) 
d) Periurbaner Siedlungsraum: +0.77% p.a. (Gemeinden Feusisberg, Galgenen, Reichenburg, Schü-

belbach, Steinen, Tuggen, Wangen) 
e) Ländlicher Siedlungsraum: +0.57% p.a. (übrige Gemeinden). 

B-2.2 Siedlungsgebiet für Arbeitsnutzungen 
a) Das Wachstum der Arbeitsplätze in den reinen Arbeitszonen wird analog zum Einwohnerwachstum 

ebenfalls auf Basis des Bevölkerungsszenarios Hoch (+0.77% pro Jahr) festgesetzt.  
b) Das Siedlungsgebiet für Arbeitsnutzungen umfasst insgesamt 636 ha und wird in der Richtplan-

karte festgesetzt. 

B-2.3 Siedlungsgebiet für weitere Nutzungen  
a) Das Siedlungsgebiet für öffentliche (oder dem öffentlichen Interesse dienende) Nutzungen um-

fasst insgesamt 388 ha.  
b) Das Siedlungsgebiet für Tourismus- und Freizeitnutzungen wird nicht abschliessend räumlich 

festgesetzt. Die Richtplankarte bezeichnet symbolisch mögliche Standorte für Siedlungsgebietser-
weiterungen. Für eine räumliche Festsetzung (Lage und Umfang des Siedlungsgebiets) sind vor-
gängig die entsprechenden Grundlagen zu erarbeiten (vgl. auch Beschluss B-11).  
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B-3 WOHN-, MISCH- UND ZENTRUMSZONEN 

Richtplangeschäft alt: (Komplette Neuformulierung der Richtplaninhalte zu diesem Thema) 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Anfangs 2016 waren von den 2'392 ha Bauzonen für Wohn- und Mischnutzungen (inkl. Kern- und 
Zentrumszonen) rund 10% (239 ha) noch unbebaut. Umfang und Verteilung dieser Bauzonenreser-
ven in den Gemeinden sind regional unterschiedlich und variieren zwischen niedrigen (4%) und hö-
heren (23%) Anteilen.  
 
Gemäss den Berechnungsvorgaben des Bundes liegt die aktuelle Auslastung dieser Bauzonen An-
fangs 2016 bei rund 101%. Der Kanton Schwyz besitzt also momentan genügend Bauzonenreserven 
für seinen 15-jährigen Bedarf. Die künftige Bauzonenplanung muss im Sinne des Raumplanungsge-
setzes stärker auf die Innenentwicklung ausgerichtet werden, was bedeutet, dass Kanton und Ge-
meinden prioritär die Potenziale in den bestehenden Bauzonen ausschöpfen müssen bevor neue Ein-
zonungen geprüft werden können. Zudem müssen Neueinzonungen künftig besser mit dem Verkehr 
(insb. dem öffentlichen Verkehr) abgestimmt werden. 
 
Bisher wurde die Dimensionierung der Bauzone für den 15-jährigen Bedarf einzig durch die maximale 
Fläche an unbebauten Zonenflächen begrenzt (max. 25% unbebaute Fläche waren bisher zulässig). 
Künftig wird auch die Kapazität der Bauzone (Fassungsvermögen für Einwohner und Beschäftigte) 
mitberücksichtigt. Im Verhältnis zur massgebenden Zielprognose ergibt sich daraus die kommunale 
Auslastung der Bauzone. Die Grösse der kommunalen Bauzonen darf den 15-jährigen Bedarf nicht 
übersteigen und muss die Massnahmen zur Innenentwicklung und Verdichtung miteinbeziehen.  
 
Um die Baulandverfügbarkeit in Zukunft zu verbessern, werden im kantonalen Planungs- und Bauge-
setz entsprechende Gesetzesgrundlagen geschaffen. 
 

Beschlüsse 

B-3.1 Bauzonendimensionierung Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 
Die Dimensionierung der kommunalen Wohn-, Misch- und Zentrumszonen bemisst sich auf den 15-
jährigen Bedarf und wird auf Basis ihrer Auslastung beurteilt: 
a) Die Auslastung der Bauzone entspricht dem Verhältnis zwischen der Bauzonenkapazität und dem 

massgebenden 15-jährigen Prognosewert an Einwohnern und Beschäftigten. Die Bauzonenkapazi-
tät ist die Summe der Zonenkapazitäten der drei Grundzonen (Wohn-, Misch- und Zentrumszone). 
Für jede dieser Grundzonen wird die aktuelle mittlere Dichte (Einwohner und Beschäftigte) auf ih-
re Gesamtfläche (bebaute und unbebaute Zonen) angewendet. Davon kann abgewichen werden, 
wenn diese mittleren Dichten zu Verzerrungen gegenüber der tatsächlichen Dichtesituation führen 
(z.B. aufgrund grosser Streuungswerte). Der massgebende Prognosewert an Einwohnern und Be-
schäftigten ergibt sich aus den raumtypenbezogenen Wachstumsprognosen des Richtplans (siehe 
Beschluss B-2.1). 

b) Die Auslastung für eine revidierte kommunale Nutzungsplanung darf 100% nicht unterschreiten.  
c) Bei speziellen Innenentwicklungsvorhaben, die dazu führen dass die Auslastung unter 100% fällt, 

ist ein etappiertes Vorgehen vorzusehen (z.B. Teil-Umzonungen in mehreren Etappen). In begrün-
deten Fällen kann danach eine Auslastung unter 100% zugesprochen werden.  

d) Bei Gemeinden mit einem hohen Zweitwohnungsanteil (über 20% gemäss Verordnung über 
Zweitwohnungen) kann die Auslastung für die Erstwohnungsgebiete getrennt beurteilt werden. 
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b) Die massgebende Ausgangslage der heutigen Dichten (E+B/ha nach Raumtypen) wird zu Beginn 
der Planungsarbeiten gemeinsam mit dem Amt für Raumentwicklung dargelegt. 

c) Die Gemeinden deren Siedlungsgebiet hauptsächlich im urbanen oder periurbanen Raum liegt, er-
arbeiten vorgängig zu ihrer Nutzungsplanrevision einen kommunalen Richtplan, welcher speziell 
die Themen Innenentwicklung, Siedlungsverdichtung und -erneuerung behandelt. Dabei sind die 
öffentlichen Interessen der Siedlungsverdichtung mit anderen raumrelevanten Aspekten abzuwä-
gen (insb. Ortsbildschutz, Lärmschutz, Störfall u.a.). Anstelle eines kommunalen Richtplans kann 
auch das Instrument eines Siedlungsentwicklungskonzepts oder eines räumlichen Leitbildes An-
wendung finden, sofern dieses einer öffentlichen Mitwirkung unterzogen wurde. Die notwendigen 
Massnahmen werden in der Nutzungsplanung umgesetzt. 

d) Die übrigen Gemeinden erarbeiten im Rahmen ihrer Nutzungsplanungsrevision ein Konzept zur 
Siedlungsverdichtung. Die notwendigen Massnahmen werden in der Nutzungsplanung umgesetzt. 

 
B-4.2 Siedlungsqualität 
Bei ihrer Innentwicklung und Siedlungsverdichtung achten die Gemeinden darauf, dass die Sied-
lungsqualität erhalten bzw. gesteigert wird:  
a) Bei grösseren Vorhaben (Gesamtüberbauungen, Verdichtungs- oder Umstrukturierungsareale) erar-

beiten die Gemeinden zusammen mit den Eigentümern oder Investoren vorgängig die notwendigen 
Bebauungskonzepte. Speziell zu berücksichtigen sind dabei die Wohn- und Aussenraumqualität 
sowie sämtliche Mobilitätsfragen. Entsprechende Varianzverfahren (Studienauftrag, Wettbewerb) 
sind nach Möglichkeit durchzuführen. 

b) Die Gemeinden im urbanen und periurbanen Raum schaffen günstige Voraussetzungen für den 
Wohnungsbau mit moderaten Mietpreisen. 

c) Sofern nötig, legen die Gemeinden in den Mischzonen Mindestanteile für Wohn- und/oder Arbeits-
nutzungen fest. 

d) Zur Stärkung der Ortskerne ist die Aufwertung des öffentlichen Raums und der Erhalt und die 
Entwicklung von identitätsstiftenden Siedlungsmerkmalen (Ortsbilder, Kulturdenkmäler) anzustre-
ben. 

 
B-4.3 Umstrukturierungs- und Verdichtungsgebiete 
Umstrukturierungsgebiete mit grossräumlichen Auswirkungen auf das Verkehrssystem sind überört-
lich zu koordinieren und benötigen einen Richtplaneintrag.  
a) Das Gebiet Pfäffikon Ost wird als Umstrukturierungsgebiet bezeichnet. Für die weiteren Planungs-

schritte ist von der Gemeinde eine geeignete Organisationsform vorzusehen.  
b) Für weitere Gebiete ist für die nächste Richtplananpassung eine Ergänzung des Richtplans vorzu-

sehen.  
 
B-4.4 Verfügbarkeit der Bauzonen 
Im Rahmen der Nutzungsplanung überprüfen die Gemeinden die Verfügbarkeit der bestehenden 
Bauzonenreserven. Gegen eine allfällige Baulandhortung sind entsprechende Massnahmen zu prüfen 
(z.B. Sensibilisierung der Eigentümer, Angebot von Realersatzflächen, Landumlegungsverfahren, Un-
terstützung der Eigentümer bei den notwendigen Planungen, Kaufrecht zu Gunsten der Gemeinden, 
Auszonungen). 
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B-5 ARBEITSZONEN 

Richtplangeschäft alt: (Komplette Neuformulierung der Richtplaninhalte zu diesem Thema) 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Anfang 2016 waren von den 554 ha Bauzonen für reine Arbeitsnutzungen (Gewerbe- und Industrie-
zonen) rund 87 ha (16%) noch unbebaut. Davon liegen 38% im urbanen, 52% im periurbanen und 
die restlichen 10% im ländlichen Raum. Der Gesamtumfang dieser unbebauten Flächen variiert stark 
zwischen kleiner als 1 ha (vor allem in den ländlichen Räumen) und grösser als 10 ha (in den urba-
nen und periurbanen Räumen).  
 
Die kantonale Raumentwicklungsstrategie sieht die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im Kanton 
vor, was die Bereitstellung entsprechender Zonenreserven bedingt. Ein Teil dieser Flächen wird in den 
Mischzonen (Zentrumszonen, Wohn- und Gewerbezonen) angeboten. Diese eignen sich aber je nach 
Lage nur für Arbeitsnutzungen mit geringen Emissionen (z.B. Dienstleistungen u.a.). Grössere und 
emissionsreichere Betriebe sind in reinen Arbeitszonen anzusiedeln. Solche Zonen sind im gesamten 
Kanton anzubieten. 
 
Damit vorrangig die bestehenden Reserven besser genutzt werden können, wird ein kantonales Ar-
beitszonenmanagement eingeführt, welches eine aktuelle und flächendeckende Übersicht der Reser-
ven und ihrer Situation darlegt (Erschliessungsstand, Verfügbarkeit u.a.). Dieses Instrument wird ins-
besondere bei Neuansiedlungen von Betrieben beigezogen. 
 

Beschlüsse 

B-5.1 Nutzungsprofile an Standorte anpassen 
Die Gemeinden überprüfen im Rahmen ihrer Nutzungsplanung die Zonenvorschriften für die (beste-
henden und künftigen) Arbeitszonen und berücksichtigen dabei folgende Prinzipien: 
a) Arbeitszonen zielen generell stärker auf eine bodensparende Nutzung hin (z.B. unterirdische oder 

gemeinsame Parkierung, Aufstockungsoptionen offenhalten, Nutzung von Dachflächen u.a.). Die 
entsprechenden Nutzungsvorschriften sind dahingehend zu überprüfen und zu ergänzen. 

b) Im Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung überprüfen die Gemeinden die Verfügbarkeit der be-
stehenden Arbeitszonenreserven. Gegen eine allfällige Baulandhortung sind entsprechende Mass-
nahmen zu prüfen (z.B. Sensibilisierung der Eigentümer, Angebot von Realersatzflächen, Landum-
legungsverfahren, Unterstützung der Eigentümer bei den notwendigen Planungen, Kaufrecht zu 
Gunsten der Gemeinden, Auszonungen).  

 
Urbaner Raum: 
c) Reine Arbeitszonen sind für bodensparende Nutzungen mit hoher Wertschöpfung und erhöhter 

Beschäftigtendichte (ca. >75 B/ha) zu reservieren. Flächen- und güterintensive Nutzungen (z.B. 
Logistikzentren, reine Lagerbetriebe u.ä.) sind auszuschliessen. 

d) Die Arbeitszonen an gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen (Güteklassen B/C) 
werden hinsichtlich einer möglichen Nutzungsdurchmischung und Verdichtung geprüft (z.B. Um-
strukturierung von Brachen). 

 
Periurbaner und ländlicher Raum: 
e) Arbeitszonen sind gemäss ihren Standort- und Erschliessungsqualitäten zu planen (Abstimmung 

der Nutzungsart und –intensität auf die Erschliessungssituation). 
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c) Folgende Standorte sind für Tourismus- und Freizeitzonen vorgesehen: 
 
Nr. Bezeichnung Funktion, Erläuterung Koordinationsstand 

B-6.2-01 Unteriberg, Ochsenboden Erweiterung Golfplatz Ybrig Vororientierung 

B-6.2-02 Schwyz, Wintersried Erweiterung Sportanlage Wintersried Vororientierung 

B-6.2-03 Reichenburg, Hirschlensee Intensiverholungszone Festsetzung 

 
B-6.3 Grünzonen (eingeschränkte Bauzonen) 
a) Grünzonen werden im Rahmen der ordentlichen kommunalen Nutzungsplanung behandelt.  
 
B-6.4 Verfahren 
a) Die Schaffung neuer Zonen erfolgt im Rahmen von Teil- oder Gesamtrevisionen der kommunalen 

Nutzungsplanung. 
b) Zonen bis zu einer Grösse von 1.5 ha werden im Richtplan als Siedlungsgebiet fortgeschrieben. 

Für grössere Zonen ist eine Richtplananpassung des Siedlungsgebiets nötig. 

 

Thematische Karte 

 

Standorte für Tourismus- und Freizeitzonen 
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B-7 VERKEHRSINTENSIVE EINRICHTUNGEN 

Richtplangeschäft alt: RH-3, RM-4, RRM-5.3, RMI-1.5 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Verkehrsintensive Einrichtungen (VE) wie beispielsweise grosse Einkaufszentren, Fachmärkte oder 
Freizeiteinrichtungen leisten zwar einen Beitrag zur allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gü-
tern, sie haben aber auch erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt. Einerseits sind die wirt-
schaftlichen Interessen an der Errichtung solcher Bauten und Anlagen gross. Andererseits induzieren 
VE Verkehr und können zu unerwünschten Verkehrsverlagerungen führen. Sie beanspruchen nicht nur 
die Verkehrssysteme und –flächen, sondern durch erhöhten Parkplatzbedarf auch Bodenflächen und 
bringen Umweltbelastungen mit sich (Luft, Lärm, Licht). 
 
Der Umgang mit grossen VE wurde bisher in der diesbezüglichen Weisung des Regierungsrats vom 
10. Dezember 2013 und – für Anlagen unter diesen Schwellenwerten – durch die ergänzenden Best-
immungen aus dem kantonalen Richtplan geregelt. Die Vorgaben der Weisung haben für grosse Ein-
richtungen nach wie vor Gültigkeit und werden in den kantonalen Richtplan übertragen. Ergänzend 
dazu werden kleinere Einrichtungen neu auch im Richtplan behandelt. Können grosse VE durch die 
Weisungsvorgaben heute befriedigend geregelt werden, ist der Umgang mit mittelgrossen VE noch zu 
präzisieren.  
 
Die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf wie auch für den periodi-
schen Bedarf ist im gesamten Kanton zufriedenstellend. Heute bestehen im Kanton 13 Anlagen, wel-
che die aktuellen VE-Kriterien mehr oder weniger eindeutig erfüllen. Weitere Vorhaben sind im Gang 
und es wird davon ausgegangen, dass zusätzliche folgen bzw. bestehende Anlagen künftig erweitert 
werden. 
 
Die verschiedenen VE werden anhand differenzierter Schwellenwerte definiert. Grosse Einrichtungen 
setzen dabei nach wie vor ein kantonales Richtplanverfahren voraus, wogegen für mittelgrosse Anla-
gen die Standorte in der kommunalen Nutzungsplanung geklärt werden müssen. Für alle Einrichtun-
gen gibt der Richtplan Standort- und Erschliessungskriterien vor. UVB-pflichtige Vorhaben im Sinne 
der nachstehenden Richtplankriterien gelten weiterhin als verkehrsintensive Einrichtungen. 
 
Mit der Neuregelung dieses Themas wird das im alten Richtplan (bzw. im Masterplan Höfe) vorgese-
hene Moratorium in den Bezirken Höfe und March für neue grosse VE aufgehoben. 
 

Beschlüsse 

B-7.1 Definitionen 
Allgemeines: 
a) Unter verkehrsintensive Einrichtungen fallen generell Einkaufs- und Freizeitanlagen (z.B. Sportan-

lagen, Mulitplexkinos u.ä.) sowie solche Einrichtungen mit räumlich oder erschliessungstechnisch 
zusammenhängenden Anlagen.  

b) Bei Erweiterungen oder Änderungen von bestehenden Anlagen ist die gesamte Anlage massgebend 
für die Anwendung der Schwellenwerte.  

c) Ausgenommen von dieser Definition sind einmalige bzw. unregelmässige Grossveranstaltungen 
und touristische Transportanlagen wie Bergbahnen. 
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Die verkehrsintensiven Betriebe werden mittels verschiedener Schwellenwerte wie folgt unterteilt: 
d) Grosse verkehrsintensive Einrichtungen: Einrichtungen mit mehr als 3’000 m2 Verkaufsfläche oder 

mehr als 300 Parkplätzen oder mehr als 2'000 Fahrten pro Tag (an hundert Tagen). 
e) Mittelgrosse verkehrsintensive Einrichtungen: Einrichtungen mit mehr als 800 m2 Verkaufsfläche 

oder mehr als 60 Parkplätzen.  
f) Kleine verkehrsintensive Einrichtungen: Einrichtungen, welche die Schwellenwerte für mittelgrosse 

Einrichtungen nicht erreichen. 
 
B-7.2 Verfahren 
Um den Auswirkungen und den Standortanforderungen gerecht zu werden, sind für verkehrsintensive 
Einrichtungen unterschiedliche Verfahren anwendbar: 
a) Grosse verkehrsintensive Einrichtungen: Ein Richtplanverfahren mit entsprechendem Eintrag im 

kantonalen Richtplan ist erforderlich. Auf Stufe kommunaler Nutzungsplanung ist ein Gestal-
tungsplan vorzusehen.  

b) Mittelgrosse verkehrsintensive Einrichtungen: Eine explizite Bezeichnung dieser Standorte in der 
kommunalen Nutzungsplanung ist erforderlich, wenn sie ausserhalb der Kern- und Zentrumsgebie-
te liegen. Die Nutzungsvorschriften regeln sinngemäss die notwendigen Elemente gemäss den 
nachstehend definierten Standortkriterien. Diese Standorte werden beim ersten diesbezüglichen 
Baugesuch oder spätestens bei der nächsten Gesamtrevision der Ortsplanung bestimmt. 

c) Kleine verkehrsintensive Einrichtungen: Sind zulässig im Rahmen der allgemeinen Zonenvorschrif-
ten.  

d) Die kantonale Weisung vom 10. Dezember 2013 wird aufgehoben. 
 
B-7.3 Standortkriterien 
Folgende Kriterien sind generell bei der Festlegung von Standorten für grosse und mittelgrosse ver-
kehrsintensive Einrichtungen zu berücksichtigen: 
a) Verkehrsintensive Einrichtungen sind an integrierten Standorten vorzusehen, d.h. sie liegen im 

oder am Siedlungsschwerpunkt, insb. wenn Güter für den täglichen Bedarf angeboten werden. Sie 
sind erschliessungstechnisch und städtebaulich mit Bezug zu den bestehenden Siedlungsschwer-
punkten anzusiedeln. Eine bodensparende Bebauung ist vorzugeben (z.B. mehrgeschossige Bau-
ten, Parkierung unter- oder oberhalb der VE u.a.). Angrenzende Wohngebiete sind vor übermässi-
ger Belastung zu schonen.  

b) Öffentlicher Verkehr: Eine der Nutzung angemessene Erschliessung durch den öffentlichen Ver-
kehr ist vorzusehen. Bei grossen verkehrsintensiven Einrichtungen legt die zuständige Behörde die 
Anforderungen im Einzelfall wie folgt fest: Das Angebot ist auf die Betriebszeiten der Einrichtung 
abzustimmen und die Haltestellen sind bei den Eingängen anzuordnen und müssen möglichst oh-
ne Querung stark befahrener Strassen erreichbar sein. 

c) Fuss- und Radverkehr: Eine attraktive Erschliessung für den Fuss- und Radverkehr ist für verkehrs-
intensive Einrichtungen vorzusehen (direkte und sichere Wege, gedeckte und abschliessbare Velo-
abstellplätze nahe bei den Eingängen). Bezüglich Anzahl Veloabstellplätze ist die entsprechende 
VSS-Norm anwendbar (SN 640 065).  
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B-8.5 ESP-A „Fänn“ 
Das bestehende Arbeitsplatzgebiet (rund 42 ha, mit Luzerner Teil rund 46 ha) – sowie seine allfällige 
künftige Erweiterung – bedürfen einer Gesamtkonzeption welche insbesondere die Abstimmung zwi-
schen Siedlung und Verkehr sicherstellt. Hierzu müssen vorgängig die Rahmenbedingungen in der 
bestehenden Zone präzisiert werden. Dazu sind folgende Schritte nötig:  
a) Klärung des anzustrebenden Nutzungsprofils: Für die Planung dieses Entwicklungsschwerpunkts 

sind Entwicklungsziele zu erarbeiten. Sie machen Aussagen zu Nutzungsart- und -mass, ihre 
räumliche Verteilung, die Erschliessung sowie grobe Aussagen zur städtebaulichen Gestaltung. 
Insbesondere ist im Hinblick auf das angestrebte Nutzungsmass die Erschliessung mit dem öffent-
lichen Verkehr zu verbessern. 

b) Mögliche Massnahmen zur künftigen Verkehrsabwicklung sind aufzuzeigen (Ausbau/Lenkung 
Strassensystem, Ausbau öffentlicher Verkehr, betriebsbezogenes Mobilitätskonzept).  

c) Die Erarbeitung dieser Entwicklungsziele erfolgt durch den Bezirk Küssnacht in Zusammenarbeit 
mit der luzernischen Nachbargemeinde Meierskappel sowie dem Kanton Zug und der Gemeinde 
Risch.  

d) Auf Basis der Entwicklungsziele ist eine Anpassung der kommunalen Nutzungsplanung zu prüfen 
und nötigenfalls einzuleiten.  

Für eine allfällige Zonenerweiterung dieses Entwicklungsschwerpunkts sind folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen: 
e) Erstellung eines Nutzungs- und Erschliessungskonzepts (Abstimmung Strassenerschliessung, öf-

fentlicher Verkehr, Fuss- und Radverkehr, Parkierung, Nutzungsart- und –mass, Naturgefahren, 
gestalterische Integration in die Landschaft, Etappierung u.a.). 

f) Umsetzung in der Nutzungsplanung (Einzonung, Gestaltungs- und Erschliessungsplan, Sicherung 
Verfügbarkeit). 

 

Thematische Karte 

 
ESP-A „Fänn“: Perimeter mit Bauzone und Siedlungserweiterungsgebiet 
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B-12 ORTSBILDER UND KULTURDENKMÄLER 

Richtplangeschäft alt: (Neues Richtplangeschäft) 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Gemeinden treffen Massnahmen zu Schutz und Erhaltung ihrer historischen Ortsbilder und Kul-
turdenkmäler. Dabei handelt es sich um kunst- und kulturhistorisch wertvolle Siedlungen, Einzelbau-
ten, historische Verkehrswege und archäologische Denkmäler. Der Richtplan regelt den Umgang mit 
diesen Objekten. 
 
Ortsbilder 
Das Inventar der geschützten Ortsbilder (ISOS) wurde im Kanton Schwyz durch den Bund ab 1974 
erstellt und in drei Etappen 1981, 1986 und 1988 vom Bundesrat in Kraft gesetzt. Die Ortsbilder 
von nationaler Bedeutung wurden damit behördenverbindlich festgesetzt. Zwischen 1984 und 1994 
wurden im Auftrag des Regierungsrats für sechs national eingestufte Ortsbilder (Arth, Einsiedeln, 
Ingenbohl/Brunnen, Küssnacht, Lachen und Schwyz) gesonderte Ortsbildinventare erstellt. 
 
National eingestufte Ortsbilder des Kantons Schwyz sind: 
 
Ortsname (Gemeinde) Siedlungstyp 

Arth Dorf 

Biberegg (Rothenthurm) Weiler 

Brunnen (Ingenbohl) Verstädtertes Dorf 

Ecce Homo (Sattel) Weiler 

Einsiedeln  Kleinstadt/Flecken 

Etzelpass/St. Meinrad (Einsiedeln) Spezialfall 

Gersau Dorf 

Grinau (Tuggen) Spezialfall 

Küssnacht am Rigi (Küssnacht) Kleinstadt/Flecken 

Lachen Kleinstadt/Flecken 

Merlischachen (Küssnacht) Weiler 

Muotathal Dorf 

Pfäffikon Unterdorf (Freienbach) Spezialfall 

Schwyz Kleinstadt/Flecken 

Seestatt (Altendorf) Weiler 

Siebnen (Galgenen, Schübelbach, Wangen) Verstädtertes Dorf 

Steinen Dorf 

Ufenau (Freienbach) Spezialfall 

 
Die regionalen und lokalen Ortsbilder sind im ISOS Kanton Schwyz aufgeführt. 
 
Historische Verkehrswege 
Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) wurde vom Bund erstellt und erfasst 
neben den im Gelände noch sichtbaren Strassen und Wegen auch die historisch wertvollen Kunstbau-
ten und Wegbegleiter. Dieses Inventar ist bei Planungen zu berücksichtigen. 
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Baudenkmäler 
Geschützte oder schützenswerte Bauwerke, an die sich wichtige geschichtliche Ereignisse knüpfen 
oder denen ein erheblicher kunsthistorischer Wert zukommt, dürfen nicht verunstaltet, in ihrer Wir-
kung beeinträchtigt, der Allgemeinheit entzogen oder ohne Bewilligung des Regierungsrates beseitigt 
werden (§ 6 KNHG). Die betroffenen Objekte werden vom Kanton inventarisiert und sind bei Planun-
gen zu berücksichtigen. 
 
Archäologische Fundstellen 
In der freien Natur befindliche Gegenstände, denen ein wissenschaftliches Interesse zukommt (z.B.  
prähistorische Stätten, dürfen nicht ohne Bewilligung der zuständigen Behörden beseitigt, verunstal-
tet, in ihrer Wirkung beeinträchtigt oder der Allgemeinheit entzogen werden (§ 1 und 2 KNHG). Die 
Gemeinden setzen sich gemäss § 3 KNHG für den Schutz der genannten Gegenstände ein. 
 
B-12.1 Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
Die Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) sind bei der Planung beizuziehen und in der Interes-
senabwägung entsprechend zu berücksichtigen (insbesondere die schutzwürdigen Bereiche mit dem 
höchsten Erhaltungsziel). Der Kanton setzt sich bei Bedarf beim Bund für eine Überprüfung und Ak-
tualisierung des ISOS ein. 
 
B-12.2 Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
Das IVS ist als Grundlage bei der Planung und Projektierung beizuziehen und in der Interessenabwä-
gung entsprechend zu berücksichtigen. 
 
B-12.3 Inventare der Denkmalpflege 
a) Der Kanton führt ein Inventar der schützenswerten und geschützten Bauten und Objekte. 
b) Die Gemeinden unterstützen den Kanton bei der Erarbeitung und Aktualisierung des Inventars und 

integrieren es in ihre Zonenpläne. 
c) Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren Planungen die regionalen und lokalen Ortsbilder. 
 
B-12.4 Fundstelleninventar der Archäologie 
a) Der Kanton führt ein archäologisches Fundstelleninventar. 
b) Die Gemeinden integrieren die Perimeter in ihre Zonenpläne. 
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V Verkehr 
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V-3.2 Bahn 

Richtplangeschäft alt: V-3.2, RH-13, RM-15, RMI-2.4, RR-M-6.5 

 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Bahn soll sowohl die innerkantonalen Verbindungen als auch die Anbindung nach aussen, insbe-
sondere in die Zentren (Zürich, Luzern, Zug etc.) sicherstellen und die anderen Verkehrsträger (Bus, 
MIV, Rad- und Fussverkehr) gut in dieses System einbinden. Um dies auch künftig zu gewährleisten 
und die vorgesehenen Angebotskonzepte umsetzen zu können sind Ausbauten und Optimierungen 
beim Schienennetz und bei den Haltestellen erforderlich.  
 
Die Fernverkehrslinien sind wichtig für die Anbindung an die umliegenden Zentren. Im Zuge diverser 
Angebotsausbauten im Fern- und Güterverkehr wurden und werden die Hauptlinien stark ausgelastet, 
so dass diese auf den meisten Abschnitten zusehends an ihre Kapazitätsgrenze stossen. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, dass der Regionalverkehr, der die regionale Erschliessung und die Anbin-
dung des Kantonsgebietes an das übergeordnete Netz sicherstellt, nicht eingeschränkt wird. 
 
Der Kanton Schwyz ist in die S-Bahn-Systeme Zürich (ZVV), Zug und Luzern eingebunden und es be-
stehen Schnittstellen und Abhängigkeiten zur S-Bahn St. Gallen, zu Tilo (Tessin - Erstfeld) und A-
Welle (Aargau). Die umliegenden S-Bahnsysteme wurden in den vergangenen Jahren ausgebaut, zu-
letzt der ZVV mit der 4. Teilergänzung. Ebenso fanden bei SBB Fernverkehr Angebotsausbauten statt 
oder sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Diese Angebotsausbauten führten oder führen 
in den nächsten Jahren zu weiteren negativen Auswirkungen auf das Angebot im Kanton Schwyz. Im 
Rahmen der Planungen des Ausbauschritts 2030 sind sowohl im Raum Luzern und Zug sowie bei der 
Zürcher S-Bahn (Projekt 2G) bereits weitere Angebotsausbauten geplant. Insbesondere ist beispiels-
weise die Realisierung eines Urmibergtunnels in keinem Umsetzungshorizont von FABI vorgesehen. 
Die Gefahr der Verdrängung des Regionalverkehrs durch den internationalen Güterverkehr erfordert 
die Freihaltung der Flächen für zusätzliche Gleisanlagen. In diesem Zusammenhang muss der Kanton 
Schwyz aktiv für seine Anliegen eintreten. 
 
Bezüglich des Haltestellenangebots in der Region March stützt sich der Richtplan auf die im Rahmen 
der Stadtbahn Obersee angedachten Optionen. Weitere Haltestellen darüber hinaus müssten künftig 
noch geprüft werden (z.B. Schübelbach, Buttikon). 

Beschlüsse 

V-3.2.1 Infrastrukturausbauten 

Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.2.1-01 Küssnacht-Merlischachen Doppelspurabschnitt und Perronverlängerung Vororientierung 

V-3.2.1-02 Arth-Goldau Bahnhof SOB-Massnahme: Entflechtungsbauwerk Zwischenergebnis 

V-3.2.1-03 Arth-Goldau Sunnenberg Doppelspurausbau Richtung Zug zw. Bahnhof 
Arth-Goldau und Kantonsgrenze SZ/ZG 
(2. Mühlefluhtunnel und ca. 2 km Strecke) 

Zwischenergebnis 

V-3.2.1-04 Sattel - Rothenthurm SOB-Massnahme: Doppelspurausbau zwi-
schen Sattel und Rothenthurm (Lage noch 
ungenau) 

Vororientierung 

V-3.2.1-05 Sattel Krone Kreuzungsstelle in Zusammenhang mit Ver-
schiebung der Haltestelle 

Zwischenergebnis 

V-3.2.1-06 Seewen-Brunnen Ausbau Gleiskapazitäten (3. Gleis) Vororientierung 

V-3.2.1-07 Einsiedeln Blatten Doppelspurabschnitt Einsiedeln - Blatten Festsetzung 
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Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.2.1-08 Schindellegi - Biberbrugg Doppelspurausbau Festsetzung 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.8 

V-3.2.1-09 Wollerau-Samstagern Doppelspurausbau Zwischenergebnis 

V-3.2.1-10 Pfäffikon Entflechtungsbauwerk 
(Variantenstudium Entflechtung SBB/SOB, 
Lage ob westlich oder östlich des Bahnhofs 
Pfäffikon ist noch zu prüfen) 

Vororientierung 

V-3.2.1-11 Pfäffikon Ost Überholgleisanlage für Güterverkehr 
(Lage ist noch mit einer allfälligen zukünfti-
gen Haltestelle zu präzisieren)  

Zwischenergebnis 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

V-3.2.1-12 Pfäffikon-Hurden Doppelspurausbauten zwischen Hurden und 
Pfäffikon 

Zwischenergebnis 

V-3.2.1-13 Lachen Alternativstandort für Überholgleisanlage für 
S-Bahnen und Wendegleis für Stadtbahn 
Obersee 

Vororientierung 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

V-3.2.1-14 Siebnen-Wangen Alternativstandort für Überholgleisanlage für 
S-Bahnen und Wendegleis für Stadtbahn 
Obersee 

Vororientierung 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

V-3.2.1-15 Schübelbach-Buttikon Überholgleisanlage für S-Bahnen Zwischenergebnis 
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

V-3.2.1-16 Region Obersee Prüfung einer Stadtbahn Obersee zwecks 
Verbindung der Zentren am Obersee. 

Vororientierung  
Hinweis: SIS Objektblatt 1.7 

 

Thematische Karte 
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V-3.2.2 Haltestellen 

Nr. Beschlüsse Projektbeschrieb Koordination 

V-3.2.2-01 
 

Küssnacht Frohsinn 
 

Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung, Fussgängerführung mit Verknüp-
fungspunkt mit Buslinie 

Vororientierung 

V-3.2.2-02 
 

Seewen-Brunnen 
(Felderboden) 

Neue Haltestelle zu prüfen (zwecks Erschlies-
sung Entwicklungsachse Urmiberg) 

Vororientierung 

V-3.2.2-03 
 

Sattel Krone Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung, (Verschiebung Bahnhof Sattel um ca. 
600m) 

Zwischenergebnis 

V-3.2.2-04 
 

Einsiedeln Blatten 
 

Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung im Raum Blatten. 

Zwischenergebnis 

V-3.2.2-05 
 

Schindellegi Chaltenboden Haltestelle mit zwei Aussenperrons und Unter-
führung 

Festsetzung 

V-3.2.2-06 
 

Pfäffikon Ost, SBB Neue S–Bahnhaltestelle Seedamm-Center an 
der Linie Pfäffikon - Altendorf im Bereich Pfäf-
fikon Ost  

Zwischenergebnis 
(Abstimmung mit SIS Ob-
jektblatt 1.7) 

V-3.2.2-07 
 

Pfäffikon Ost, SOB Neue S-Bahnhaltestelle Seedamm-Plaza an der 
Linie Pfäffikon – Hurden. 

Zwischenergebnis 

V-3.2.2-08 Altendorf Seestadt Neue S-Bahnhaltestelle Stadtbahn Obersee  Vororientierung 

 

Thematische Karte 
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V-3.3.2 Buslinien 

Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.3.2-01 Seewen - Ibach Prüfung einer Erschliessung ESP Entwicklungsachse 
Urmiberg mit transitierender Buslinie 

Vororientierung 

 

 

V-3.3.3 Busbahnhöfe (bzw. spezielle Bushaltestellen) 

Nr. Objektstandort Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.3.3-01 Arth-Goldau Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-02 Schwyz SBB / Seewen Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-03 Schwyz Post Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-04 Brunnen Optimierung Busbahnhof mit Option Kapazitätser-
weiterung 

Zwischenergebnis 

V-3.3.3-05 Pfäffikon Optimierung Busbahnhof mit Kapazitätserweiterung Zwischenergebnis 

V-3.3.3-06 Siebnen-Wangen Busbahnhof Zwischenergebnis 

V-3.3.3-07 Einsiedeln Busbahnhof Zwischenergebnis 
 

 

V-3.3.4 Busbevorzugungsmassnahmen 

Nr. Objektstandort bzw. Achse Projektbeschrieb Koordinationsstand 

V-3.3.4-01 Schwyz – Ibach Prüfen von Massnahmen zur Fahrplanstabilisierung 
in Hauptverkehrszeiten 

Festsetzung 

V-3.3.4-02 Küssnacht, Autobahnan-
schluss  

Busbevorzugungsmassnahmen Festsetzung 

V-3.3.4-03 Altendorf – Pfäffikon - 
Freienbach 

Busbevorzugungsmassnahmen Festsetzung 

V-3.3.4-04 Pfäffikon Busbevorzugungsmassnahmen (Bus-Trasse entlang 
Bahn) 

Festsetzung 
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V-4 RAD- UND FUSSVERKEHR  

Richtplangeschäft alt: V-3.1, RH-15, RM-18, RR-M-6.7, RMI-2.9 

 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Der Rad- und Fussverkehr stellt gemeinsam mit dem MIV und dem öV den dritten, gleichberechtigten 
Teil des Personenverkehrs dar. Der Rad- und Fussverkehr ist gut geeignet zur Überwindung von kur-
zen Distanzen und dient oft als Zubringer zu Bahn und Bus. 
 
Im Rad- und Fussverkehr haben der Freizeit- und der Alltagsverkehr unterschiedliche Bedürfnisse. 
Deshalb müssen bei der Netzentwicklung beide Verkehrszwecke berücksichtigt werden. 
 
Beim Radverkehr besteht durch die ausgeschilderten nationalen und die im Aufbau befindlichen re-
gionalen Routen von SchweizMobil bereits ein Grundangebot. Dieses soll durch ein Routennetz der 
Gemeinden ergänzt werden. 
 
Für den Rad- und Fussverkehr sind objektive und subjektive Sicherheit wichtig. In vielen Fällen kön-
nen entsprechende Infrastrukturen (Radwege, -streifen, Fusswege, Trottoirs etc.) unterstützend für 
die Sicherheit wirken. Aufgrund der häufig knappen Platzverhältnisse im Strassenraum kann dies zu 
Konflikten führen. Der Rad- und Fussverkehr soll trotz dieser Nutzungskonflikte als gleichberechtigter 
Verkehrsträger berücksichtigt werden. Die Umsetzung der in der Kompetenz des Kantons liegenden 
Vorhaben wird im kantonalen Strassenbauprogramm geregelt. 

Beschlüsse 

V-4.1 Radverkehr 
a) Kanton, Bezirk und Gemeinden erstellen ein attraktives, sicheres und zusammenhängendes Rad-

verkehrsnetz gemäss den Ansprüchen von Schulen, Pendlern, Einkaufs- und Freizeitverkehr. Die 
Gemeinden definieren ein Routennetz, welches prioritär realisiert wird. 

b) Das Radverkehrsnetz erschliesst alle für den Radverkehr massgebenden Quellen und Ziele von re-
gionaler Bedeutung. 

c) Zur Förderung der kombinierten Mobilität ist das Radverkehrsnetz an wichtigen Umsteigepunkten 
an den öffentlichen Verkehr anzubinden. 

V-4.2 Fussverkehr 
a) Die Gemeinden erstellen ein Routennetz für den Fussverkehr für den Bereich Alltags- und Frei-

zeitverkehr abseits der Hauptstrassen. Dieses kann aus Fusswegen, breiten Trottoirs, Wanderwe-
gen etc. bestehen. 

b) Die Gemeinden führen für die Gemeindestrassen eine Schwachstellenanalyse Fussverkehr durch. 
Mit dem Routennetz werden alle Naherholungsgebiete auf dem Gemeindegebiet ausgewiesen und 
deren Erreichbarkeit und Vernetzung aufgezeigt. Die Gemeinden koordinieren ihre Routennetze 
untereinander. Das Routennetz wird in der Nutzungsplanung festgesetzt. 
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V-7 SCHIFFSVERKEHR 

Richtplangeschäft alt: (neues Richtplangeschäft) 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Schifffahrt im Kanton Schwyz besteht aus öffentlichem und privatem Schiffsverkehr und wird 
hauptsächlich für Freizeit- und Tourismuszwecke genutzt. Von Bedeutung ist zudem der umwelt-
freundliche Transport von Massengütern auf dem Wasserweg. Seequerende Schifffahrtslinien verbin-
den die Wohn- und Arbeitsgebiete ganzjährig. Auch die Einbindung dieser Schifffahrtslinien in das 
Bahn- und Busnetz ist sichergestellt. 
 
Die Nutzung der interkantonalen Gewässer für die private Schifffahrt ist bei Bedarf mit den übrigen 
Anrainerkantonen abzustimmen. Die wichtigsten Bestimmungen betreffend Kontingentierungen sowie 
Standplätze sind in der Interkantonalen Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter-
see, in der Interkantonalen Vereinbarung über die Schifffahrt auf dem Zürichsee und Walensee sowie 
in der kantonalen Schifffahrtsgesetzgebung enthalten. 
 
Folgende schiffbare Seen liegen ganz oder teilweise im Kanton Schwyz: Lauerzersee, Sihlsee, Vier-
waldstättersee, Wägitalersee, Zugersee, Zürichsee. Für die auf den schiffbaren Schwyzer Gewässern 
eingesetzten immatrikulationspflichtigen Schiffe ist ein behördlich bewilligter Stationierungsplatz 
nachzuweisen. Das kantonale Schiffsinspektorat führt über diese Anlagen ein Verzeichnis. Damit ist 
die Anzahl der zugelassenen immatrikulationspflichtigen Schiffe durch die Menge der behördlich be-
willigten Standplätze begrenzt. Für den Vierwaldstättersee ist zudem die Zahl der Standplätze für 
Schiffe mit Verbrennungsmotoren kontingentiert. Damit die Qualität und die Funktion der Seen 
nachhaltig gesichert werden kann, soll auf eine Nutzungsintensivierung verzichtet werden. 
 
Der Güter- und Materialtransport auf Lastschiffen zählt zu den ökologischsten Beförderungsarten. Von 
Bedeutung sind insbesondere der Gesteins- und Kiesabbau wie auch Seegrundaushebungen zum 
Schutz vor Hochwasser. Hierzu bedarf es jedoch auch adäquater Verlademöglichkeiten für Lastschiffe 
am Gewässer. Vor diesem Hintergrund sind geeignete Standorte zu prüfen und bestehende Anlagen 
bei Bedarf auszubauen, respektive zu erneuern. Wo noch nicht vorhanden, sind neue Verlademöglich-
keiten planerisch und rechtlich zu sichern und zu schaffen. 
 
Im Richtplan werden Schiffsstationen mit mehr als 100 Bootsplätzen sowie Verladestationen behan-
delt. Die Richtplankarte stellt die bestehenden Anlagen dar. Neue Stationen oder der Ausbau von Be-
stehenden werden in einen Richtplanbeschluss aufgenommen.  
 

Beschlüsse 

V-7.1 Schiffsverkehr 
a) Bestehende Hafenanlagen sind im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanung einer entspre-

chenden Zone zuzuweisen. Kleine Schiffsstationierungsanlagen sind nach Möglichkeit in zentrale 
und mit entsprechender Infrastruktur versehene Hafenanlagen zusammenzufassen. 

b) Auf dem Zürich- und Vierwaldstättersee sind mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten 
Schiffsstationierungsplätze keine bedeutenden Erweiterungen von Hafenanlagen mehr möglich: 
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L Natur und Landschaft 
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L-1 GRUNDSÄTZE 

Richtplangeschäft alt: L-1.1 , L-1.2 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Der Kanton Schwyz weist einen hohen Anteil wertvoller Natur- und Kulturlandschaften mit ausseror-
dentlich schützenswerten Lebensräumen (Biotopen) auf. Davon zeugen unter anderem die vielen in 
den Bundesinventaren erfassten Natur- und Landschaftsschutzobjekte von nationaler Bedeutung. 
Die Erhaltung dieser Landschaften und Lebensräume ist aber nicht nur eine bundesrechtliche Ver-
pflichtung sondern ist auch von namhafter Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Lebensqualität 
der Schwyzer Bevölkerung und der touristischen Attraktivität des Kantons Schwyz. Projekte anderer 
Sach- bzw. Politikbereiche, welche Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz haben, sind 
deshalb mit der Erhaltung von Natur- und Landschaftswerten in Einklang zu bringen, bzw. auf diese 
abzustimmen. 
 
Im Kanton befassen sich heute verschiedene Behörden mit Aspekten des Landschaftsschutzes. Auf 
kantonaler Ebene sind dies das Amt für Natur, Jagd und Fischerei, das Amt für Raumentwicklung 
und das Amt für Landwirtschaft. Zusätzlich haben auch die kommunalen Baubewilligungsbehörden 
Kompetenzen im Bereich des Landschaftsschutzes. Diese Zuständigkeiten sollten einerseits besser 
aufeinander abgestimmt, bzw. inhaltlich koordiniert werden. Andererseits ist zu prüfen, wie weit sie 
heute noch zweckmässig sind, und ob sie den aktuellen Zuständigkeitsvorgaben des Bundesrechtes 
entsprechen. Gemäss den betreffenden Bundesgesetzen und Bundesverordnungen obliegen Schutz 
und Pflege der Natur- und Landschaftsschutzobjekte dem Kanton. Die Schutzmassnahmen für die 
Bundesinventarobjekte werden nach heute geltendem Recht getroffen. Es ist anzustreben, Nutzungs- 
und Schutzmassnahmen von Lebensräumen in ihrer Gesamtheit zu regeln. Dazu sind die Rechts-
grundlagen des kantonalen Natur- und Landschaftsschutzes zu überprüfen und wo erforderlich anzu-
passen. Nach Rechtskraft der kantonalen Rechtsgrundlagen sind die bestehenden kantonalen 
Schutzmassnahmen und die zugehörigen kantonalen Schutzverordnungen zu überarbeiten und nach 
Möglichkeit in einem Erlass zusammenzuführen. 
 
Des Weiteren werden Bund und Kantone auf Basis der nationalen Biodiversitätsstrategie ihrerseits 
planerische Massnahmen treffen müssen. Zwei raumplanungsrelevante Ziele sind die landesweite 
Schaffung einer Biodiversität im Siedlungsraum sowie die Förderung von Massnahmen für eine funk-
tionierende Vernetzung der Schutzgebiete. 
 
Gemäss der Leitidee in der Strategie des Kantons für die Schwyzer Landwirtschaft setzt sich der Kan-
ton für eine wettbewerbsfähige, flächendeckende, standortgerechte und ökologische Landwirtschaft 
ein und fördert wertschöpfungsorientierte Aktivitäten, welche dazu beitragen, die landwirtschaftliche 
Produktion im Kanton langfristig aufrecht zu erhalten. 

Beschlüsse 

L-1.1 Grundsätze 
a) Der Kanton trifft für die vom Bundesrat erlassenen Inventare die notwendigen Schutzmassnah-

men.  
b) Der Kanton ist zuständig für die Erarbeitung der Grundlagen für den Vollzug des Bauens im Land-

schaftsraum. 
c) Der Kanton sichert langfristig das für eine nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft notwendige 

Kulturland. 
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L-7 MOORLANDSCHAFTEN 

Richtplangeschäft alt: L-2.1 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Obwohl der Schutz der Moorlandschaften von nationaler Bedeutung im Bundesgesetz über den Natur- 
und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG, SR 451) und in der eidgenössischen Moorlandschafts-
verordnung vom 1. Mai 1996 (MLV, SR 451.35) bereits weitgehend bundesrechtlich geregelt ist, be-
darf er einer Konkretisierung und des Erlasses von allgemeinverbindlichen Bestimmungen durch die 
Kantone.  
 
Der Kanton Schwyz hat für sechs Moorlandschaften von nationaler Bedeutung im Umfang von rund 
4'900 ha allgemein verbindliche Vorschriften zu erlassen. Er trifft nach Anhörung der Betroffenen die 
erforderlichen Schutz- und Unterhaltsmassnahmen (Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 MLV). 
 
Für die Moorlandschaften Frauenwinkel, Rothenthurm und Ibergeregg liegen heute bereits dem aktu-
ellen eidgenössischen Moorschutzrecht entsprechende Nutzungspläne (Schutzverordnungen mit zu-
gehörigen Plänen) vor. Die Nutzungsplanungen für die Moorlandschaften Schwantenau und Lauerzer-
see sind im Gange. Die Nutzungsplanung für die Moorlandschaft Breitried/Unteriberg wird voraus-
sichtlich im Jahr 2018 angegangen. Die Moorflächen der Moorlandschaften ohne aktuelle Schutzver-
ordnungen sind aber bereits durch altrechtliche kantonale Schutzverordnungen aus den Jahren 1980 
(Lauerzersee) und 1994 (Schwantenau, Breitried/Unteriberg) geschützt. 

Beschlüsse 

L-7.1 Moorlandschaften 

a) Die Moorlandschaften sind in der Richtplankarte bezeichnet. 

b) Der Schutz der Moorlandschaften wird mit Nutzungsplänen kantonal umgesetzt. In den Nutzungs-
planverfahren erfolgt - soweit zulässig - die Interessenabwägung zwischen den im betreffenden 
Gebiet bestehenden Schutz- und Nutzungsinteressen. 

c) Im Rahmen der Nutzungspläne erlässt der Kanton Vorschriften für das Bauen in den Moorland-
schaften. Die Vorschriften richten sich nach dem allgemeinen Schutzziel gemäss Art. 23c + d 
NHG und Art. 4 MLV sowie nach den spezifischen Schutzzielen für die jeweils betroffene Moor-
landschaft. 

d) Die Moorlandschaften bzw. die entsprechenden kantonalen Naturschutzgebiete sind im Richtplan 
bezeichnet. Vorhaben, welche diese Gebiete tangieren, sind im Rahmen des ordentlichen Baube-
willigungsverfahrens über die jeweilige Standortgemeinde dem Kanton zur Beurteilung einzu-
reichen (§§ 75 ff. PBG, 38 ff. VVzPBG). 

e) Für den aufgehobenen Modellflugplatz im Schutzgebiet Altmatt-Biberbrugg ist ein Ersatzstandort 
zu suchen. Falls keine Alternativstandorte zur Verfügung stehen, ist eine Koordination mit beste-
henden Anlagen vorzusehen. 
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L-9 KANTONALE LANDSCHAFTSENTWICKLUNGSKONZEPTE 

Richtplangeschäft alt: A-1.2, RR-M-7.1, RMI-3.1, RMI-3.2 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Eine intakte und unverwechselbare Landschaft trägt wesentlich zur Wohn- und Lebensqualität bei, 
die der Kanton gemäss seinem Strategiekonzept Wirtschaft und Wohnen mit geeigneten Rahmenbe-
dingungen erhalten und fördern möchte. Natur und Landschaft bilden das hauptsächliche Kapital des 
Tourismus und tragen zur Regionalwirtschaft in den voralpinen Gebieten des Kantons bei. Der traditi-
onelle Biotopschutz ist in Zukunft verstärkt mit den Massnahmen zur Förderung der Landschaft in 
Einklang zu bringen.  
 
Zur Abstimmung der verschiedenen in den betreffenden Landschaftsräumen bestehenden Interessen 
ist es sinnvoll, dafür behördenverbindliche Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK) zu erarbeiten. 
Derzeit liegen Landschaftsentwicklungskonzepte für die Gebiete Lauerzersee, Sihlsee (Entwicklungs-
konzept Sihlsee) und die Linthebene (Entwicklungskonzept Linthebene) vor. In den genehmigten 
Richtplananpassungen sind Landschaftsentwicklungskonzepte für das Gebiet Rigi-Mythen und die 
Region Mitte vorgesehen. Landschaftsentwicklungskonzepte können auch als Grundlage für spätere 
Nutzungsplanungen dienen. Die u.a. auf dem EK-Lauerzersee basierende Nutzungsplanung für die 
Moorlandschaft Lauerzersee ist bereits im Gange. Für die Umsetzung der einzelnen Massnahmen des 
Entwicklungskonzeptes Sihlsee (EK Sihlsee) sind die im Konzept definierten Stellen zuständig. Auch 
der Zeitrahmen der Umsetzung ist in der Massnahmenliste bezeichnet. Für die aktive Begleitung der 
Umsetzungsphase wurde eine Begleitgruppe unter Federführung des Umweltdepartements eingerich-
tet.  
 
Hauptsächliche Ziele dieser Konzepte sind namentlich die Erhaltung und Aufwertung der naturnahen 
Lebensräume, die Entflechtung der Schutz- und Nutzungsinteressen sowie die Förderung des natur-
räumlichen Potenzials in Verbindung mit den touristischen Angeboten. 
 
Die ordentlichen Planungsverfahren sind für die allfällige Projektierung von Bauten oder Anlagen zu 
berücksichtigen. 

Zentralpark 

Im Rahmen der Planung der Entwicklungsachse Urmiberg wurde im Richtplan 2010 ein Perimeter 
für die mögliche Schaffung eines Zentralparks ausgeschieden. Die damals vorgesehenen Vorhaben 
(Sportanlage Wintersried, Autobahnraststätte) wurden aufgegeben. Dafür trat die Aufwertung des be-
stehenden Wildtierkorridors in den Vordergrund.  
 
Die Idee eines Zentralparks soll weiterhin aufrechterhalten werden. Allerdings sollen prioritär die Mul-
tifunktionalitäten dieses Landschaftsraums herausheben: ökologische Vernetzung (Wildtierkorridor), 
Gewässer (Muota, Grundwasser), Energie (Biokraftwerk, Hochspannungsleitungen), Landwirtschaftli-
che Nutzung sowie Verkehrsanlagen (Autobahn).  
 
Zur Abstimmung, Aufwertung und Weiterentwicklung dieser vielfältigen Nutzungsansprüche soll eine 
Entwicklungsstrategie erarbeitet werden. Verfahren, Perimeter und Umsetzung müssen in den nächs-
ten Planungsschritten geklärt werden. 
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L-10 WILDTIERKORRIDORE 

Richtplangeschäft alt: L-3.6, RR-M-7, RMI-3.3 

Ausgangslage und Erläuterungen 

In der Vergangenheit wurden vorab mit dem Nationalstrassenbau, aber auch durch die Anlage weite-
rer Verkehrsinfrastrukturen und die Ausdehnung der Siedlungen bestehende Wildtierkorridore (wichti-
ge Wildwechsel) beeinträchtigt oder unterbrochen. Wildtiere sind für die Suche nach Nahrung, geeig-
neten Fortpflanzungs- und ruhigen Einstandsgebieten auf intakte Bewegungsachsen angewiesen. Zur 
Erhaltung gesunder und langfristig überlebensfähiger Wildtierpopulationen dürfen diese Achsen we-
der verbaut noch zusätzlich erschlossen werden. Sie sind von übermässig störenden menschlichen 
Aktivitäten freizuhalten. 
 
Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt erarbeitete die Schweizerische Vogelwarte Sempach in Zu-
sammenarbeit mit der kantonalen Jagdverwaltung ein Verzeichnis der wichtigsten Wildtierkorridore im 
Kanton Schwyz. Insgesamt wurden nachfolgende Korridore von überregionaler Bedeutung festgestellt. 
Ihre Darstellung in der Richtplankarte ist symbolisch. Die tatsächliche Ausdehnung der Korridore ist 
den entsprechenden Objektblättern zu entnehmen. 
 
 

Objekt Gemeinden Zustand 
SZ Nr. 1 Feusisberg / Freienbach saniert 
SZ Nr. 2 Muotathal (Pragel-Klöntal) intakt 
SZ Nr. 3 Schübelbach intakt 
SZ Nr. 4 Immensee / Küssnacht Unterbrochener Korridor. Einzige schmale Querungsmöglichkeit aus dem 

Rigigebiet Richtung Norden im Bereich der Hohlen Gasse. 
Massnahme: Ausscheiden von genügend breitem Siedlungstrenngürtel im 
Bereich der Hohlen Gasse und allenfalls Bau von Wildtierpassagen. 

SZ Nr. 5 Arth Unterbrochener Korridor verbindet Rigi und Rossberg im Bereich vom 
Goldauer Bergsturz. 
Massnahmen: Bau einer Wildtierpassage im Rahmen Sanierungspro-
gramm ASTRA/BAFU geplant und Aufwertung des Wildtierkorridors. 

SZ Nr. 6 Ingenbohl / Morschach Unterbrochener Korridor. Aufgrund laufender Planungen (Kantonale Nut-
zungsplanung Brunnen Nord) ist Aufwertung möglich. Massnahmen: Frei-
haltung Korridor, Sanierungs- und Umsetzungskonzept. 

SZ Nr. 7 Reichenburg beeinträchtigt 
SZ Nr. 8 Muotathal intakt 
SZ Nr. 10 Rothenthurm intakt 
SZ Nr. 11 / 
SG 27 

Wägital / Buechberg Durch A3 unterbrochener Korridor. Verbindet stark isolierten oberen Zü-
richsee und westliche Linthebene mit Schwyzer Voralpen. 
Massnahmen: Bau einer Wildtierpassage im Rahmen Sanierungspro-
gramm ASTRA/BAFU geplant. 
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Beschlüsse 

L-10.1 Wildtierkorridore 

a) Die Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung sind in der Richtplankarte bezeichnet. 

b) Alle bestehenden Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung sind in die kommunalen Nut-
zungsplanungen aufzunehmen. Eine allfällige Aufnahme von regionalen und lokalen Wildtierkorri-
doren ist zu prüfen.  

c) Intakte Wildtierkorridore sind in ihrer Funktion zu erhalten. Sie sind von jeglicher Bebauung (ober- 
und unterirdisch) und übermässig störenden menschlichen Aktivitäten grundsätzlich freizuhalten. 
Bauliche Massnahmen für Infrastrukturen dürfen nur so realisiert werden, dass der Wildtierkorridor 
intakt bleibt.  

d) Die beeinträchtigten oder unterbrochenen Korridore sind mit geeigneten Massnahmen aufzuwerten 
oder wiederherzustellen. 

 

Thematische Karte 

 
Übersicht der Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung 
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L-11 WEITERE NATURINVENTARE 

Richtplangeschäft alt: L-3.6 

Ausgangslage und Erläuterungen 

In den letzten Jahrzehnten sind die Lebensräume unserer Wildtiere infolge zunehmender In-
anspruchnahme durch den Menschen immer kleiner und isolierter geworden. Die Ausdehnung von 
Siedlungsgebieten, Verkehrsinfrastrukturen, intensiver landwirtschaftlicher Nutzung aber auch die Zu-
nahme von Störungen durch die Erholungsnutzung (Outdoor-Freizeitaktivitäten) beschränken den Le-
bensraum von Wildtieren immer mehr. 
 
So verpflichten denn sowohl das Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säuge-
tiere und Vögel vom 20. Juni 1986 (Jagdgesetz, JSG) als auch das kantonale Jagd- und Wildschutz-
gesetz vom 20. Dezember 1989 zur Erhaltung der Lebensräume von wildlebenden Säugetieren und 
Vögeln und zu ihrem Schutz vor Störungen. 
 
Besonders empfindliche Wildtierlebensräume sind die vom Bund bezeichneten eidgenössischen 
Jagdbanngebiete (Wildschutzgebiete von nationaler Bedeutung), die Gebiete mit Vorkommen gefähr-
deter Wildtierarten sowie wichtige Einstands- und Fortpflanzungsgebiete von verschiedenen anderen 
Wildtierarten. Im eidgenössischen Jagdgesetz wurde die Grundlage für die Ausscheidung von Wildru-
hezonen geschaffen. Eine entsprechende Anpassung der kantonalen Anschlussgesetzgebung ist im 
Gange. Ein Inventar wildökologisch sensibler Gebiete als Planungsgrundlage für die Ausscheidung 
von Wildruhezonen ist in Erarbeitung. 
 
Zum Schutz der wichtigen Aufenthaltsgebiete von Wasser- und Zugvögeln als Wintergäste oder auf 
dem Zug hat der Bund Wasser- und Zugvogelreservate von nationaler Bedeutung (WZV) bezeichnet. 
Im Kanton Schwyz gibt es nur ein solches Reservat, das Objekt Nr. 105 „Zürich-Obersee: Guntliweid 
bis Bätzimatt“, angrenzend an den Kanton St. Gallen. Lage und Ausdehnung des Objektes sind zu 
überprüfen und anzupassen.  
 

Beschlüsse 

L-11.1 Jagdbanngebiete, wildökologisch sensible Gebiete 

a) Die Jagdbanngebiete sind in der Richtplankarte bezeichnet. 

b) Der Schutz der eidgenössischen Jagdbanngebiete wird mit kantonalen Nutzungsplänen umgesetzt. 
Im Rahmen dieser Nutzungspläne erlässt das zuständige Amt insbesondere Vorschriften zur Besu-
cherlenkung. 

c) Für weitere wildökologisch sensible Gebiete erarbeitet der Kanton die notwendigen Grundlagen. 

d) Diese Gebiete sind in ihrer Funktion als wichtige Einstands- und Fortpflanzungsgebiete von Wild-
tieren oder Lebensräumen zu erhalten. Sie sind von neuen Erschliessungen jeglicher Art und stö-
renden menschlichen Aktivitäten freizuhalten. 

e) Der Schutz des WZV-Objektes Nr. 105 „Zürich-Obersee: Guntliweid bis Bätzimatt“ erfolgt in Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen. Die Umsetzung ist nach avifaunistischen Kriterien vor-
zunehmen. Lage und Ausdehnung des Objektes sind zu überprüfen und anzupassen. 
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L-13 NATURGEFAHREN 

Richtplangeschäft alt: L-3.3, RR-M-7.4, RM-9 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Im Jahr 2004 genehmigte der Regierungsrat die kantonale Naturgefahrenstrategie. Darin wird das 
heutige Amt für Wald und Naturgefahren unter anderem damit beauftragt, für den Kanton flächende-
ckend Naturgefahrenkarten zu erstellen und in interdepartementaler Zusammenarbeit für ein integra-
les Naturgefahrenmanagement besorgt zu sein. 
 
Die aus dem Jahr 2004 stammende Naturgefahrenstrategie wurde im Jahr 2010 einer Teilrevision 
unterzogen, da sich verschiedene Parameter und Rahmenbedingungen geändert haben. 
 
Der Kanton Schwyz verfügt für das gesamte Kantonsgebiet über integrale Naturgefahrenkarten. Ge-
mäss Planungs- und Baugesetz sind die Naturgefahrenkarten innerhalb von zwei Jahren in die kom-
munale Nutzungsplanung umzusetzen. Im Zonenplan sind die entsprechenden Gefahrenzonen auszu-
scheiden (§ 20 Abs. 3 PBG). Bei der Umsetzung werden die Gefahrengebiete der integralen Naturge-
fahrenkarten nicht 1:1 in den Zonenplan übertragen, sondern die Begrenzung der Gefahrenbereiche 
wird auf den Verlauf der Parzellengrenzen umgesetzt. Parzellen können von mehr als einem Gefah-
renprozess betroffen sein und auch mehrere Gefahrenstufen umfassen, besonders bei grösseren Par-
zellen. Demzufolge sind auf einer Parzelle grundsätzlich verschiedene Nutzungsbestimmungen mög-
lich. Gefahrenzonen werden als eine die Grundnutzung überlagernde Zone ausgeschieden. 

Beschlüsse 

L-13.1 Grundsätze 

a) Der Kanton ist zuständig für die Erarbeitung und Nachführung der Naturgefahrenkarten. 

b) Die Gemeinden haben die Gefahrenzonen und -vorschriften in ihren Nutzungsplänen grundeigen-
tümerverbindlich aufzunehmen. 

c) Bei Gemeinden, welche noch keine Gefahrenzonen ausgeschieden haben, ist die Gefahrenkarte im 
Baubewilligungsverfahren anzuwenden. 

L-13.2 Hochwasserschutz Lauerzersee 

a) Eine allfällige Regulierung des Lauerzersees muss umweltverträglich sein. Die natürlichen Wasser-
spiegelschwankungen des Sees sind soweit wie möglich zu erhalten. 

b) Den Unterliegern dürfen keine neuen, respektive zusätzlichen Hochwasserschutzprobleme entste-
hen. 

c) Als Entlastungsmassnahme wird insbesondere ein Wasserstollen geprüft (vgl. Kapitel W-2.2.3, 
Eintrag L-13.2-01). 

d) Einer allfälligen Pegelerhöhung im Vierwaldstättersee ist besondere Beachtung zu schenken. 

e) Beim Zusammenfluss Muota / Seewern ist eine Lösung zu bevorzugen, welche die Wasserkraftnut-
zung zulässt. 

f) Objektschutzmassnahmen sind als Verpflichtung in die kommunalen Baureglemente aufzuneh-
men. 
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W Weitere Raumnutzungen 
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W-2 ENERGIE 

W-2.1 Energieplanung 

Richtplangeschäft alt: R-MI 4.1, R-R-M 8.4 
 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Energiestrategie 2050 des Bundes sieht den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie vor. Um 
die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sind der Ausbau der Wasserkraft und von neuen erneuer-
baren Energien sowie die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden, bei Geräten und im Verkehr 
notwendig. 
 
Die kantonale Energiestrategie zielt auf eine sichere, nachhaltige und wirtschaftliche Energieversor-
gung, die verstärkt auf inländischen und regionalen Energiequellen beruht. Zudem soll die Energieef-
fizienz bei Gebäuden, Mobilität und Prozessen erhöht und der Primärenergieverbrauch reduziert wer-
den. 
 
Effizienzgewinne und der Zubau von erneuerbaren Energien sollen bis ins Jahr 2020 die Hälfte des 
zusätzlichen Bedarfs an elektrischer Energie decken. Der Anteil erneuerbarer Energien bei der Wär-
meerzeugung soll deutlich gesteigert werden. Insgesamt beruht, so das Ziel, die Energieproduktion im 
Jahr 2020 prioritär auf einheimischen Energieträgern und stärkt so die lokale Wertschöpfung. 
Die kantonale Energiestrategie ist als Zwischenziel auf dem Weg zur Energiestrategie 2050 des Bun-
des zu betrachten. 
 
Heute existiert weder auf kantonaler noch auf kommunaler Ebene1 eine koordinierte Energieplanung. 
Mit der Energieplanung sollen günstige Rahmenbedingungen für den rationellen Einsatz nichterneu-
erbarer Energien, die Nutzung erneuerbarer Energien und die Nutzung von lokalen Abwärmequellen 
geschaffen werden. 
 
Die Bezirke Küssnacht und Einsiedeln sowie die Gemeinden Schwyz, Arth, Freienbach, Wollerau sind 
mit dem Label Energiestadt (www.energiestadt.ch) ausgezeichnet. Das Label Energiestadt ist ein 
Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und um-
setzen. 

Beschlüsse 

W-2.1.1 Energiestrategische Ziele 
Der Kanton Schwyz setzt sich in Bezug auf Energieversorgung und –verbrauch folgende Ziele: 
Versorgung 
a) Der Kanton verfolgt eine sichere, nachhaltige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Energiever-

sorgung. 
b) Die Abhängigkeit von ausländischen Importen ist zu reduzieren. 
c) Langfristig wird in der Jahresbilanz die Eigenversorgung (Wärme und Elektrizität in Gebäuden und 

bei Prozessen) angestrebt. 
Produktion 
d) Die Energieproduktion beruht prioritär auf erneuerbaren einheimischen bzw. inländischen Energie-

trägern. 

                                            
1 Küssnacht und Freienbach haben einen Teilrichtplan Energie 
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W-2.3 Elektrische Übertragungsleitungen 

Richtplangeschäft alt: RH-17, RM-20, RR-M-7.5 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Elektrische Übertragungsleitungen (Freileitungen oder unterirdische Kabelleitungen aller Netzebenen) 
dienen der Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft. Eine gute, umweltgerechte und wirtschaftli-
che Energieversorgung des Kantons ist sicherzustellen. Übertragungsleitungen sind so zu führen, dass 
ihre Auswirkungen auf Bevölkerung, Siedlung und Landschaft gering sind. Elektrische Übertragungs-
leitungen wie auch damit verbunden Werke können aber auch zu Konflikten mit Neueinzonungen, 
Hochbauten, der land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie dem Landschaftsbild führen.  
 
Mit dem Aus- und Neubau von Starkstromleitungen auf den Spannungsebenen von 220 kV und 
380 kV, welche durch die Elektrizitätswerke erstellt und betrieben werden, befasst sich der Sachplan 
Übertragungsleitungen (SÜL) des Bundes. 
  
In der Richtplankarte sind Hochspannungsleitungen (100 bis 150 kV), Höchstspannungsleitungen 
(220 kV und 380 kV) und die 132 kV Leitungen der SBB sowie bestehende Unterwerke bezeichnet. 
 
Der Leitungszug Steinen – Etzelwerk Objektblatt 808, Abschnitt 808.20 Stalden-Zweite Altmatt und 
Abschnitt 808.40 Schlüssel-Nüberg durchläuft zurzeit das SÜL-Verfahren. Ziel dieses Verfahrens ist 
die Festsetzung des Leitungskorridors durch den Bundesrat. Die Festsetzung im Sachplan bildet die 
Grundlage für die Detailprojektierung im Plangenehmigungsverfahren. 
 
Das aktuell im Verfahren sistierte Netzbauprojekt "Grynau – Siebnen" wird wieder aufgenommen, im 
Detail geplant und mit der jährlichen Mehrjahresplanung als Erweiterung des "Strategischen Netzes 
2025" neu evaluiert. Bei einem optimalen Verfahrensablauf rechnet Swissgrid mit einer baulichen 
Umstellung der Leitung auf 380 kV frühestens im Jahr 2020. 
 
Aktuell läuft ein Plangenehmigungsverfahren für die 220 kV-Leitung "Siebnen-Samstagern". Es han-
delt sich bei dieser Leitung um einen Teilabschnitt der elektrischen Übertragungsleitung "Obfelden-
Thalwil-Grynau", auf deren Netzausbau Swissgrid im Rahmen des "Strategischen Netzes 2025" ver-
zichtet.  
 
Ob eine Hochspannungsleitung als Freileitung gebaut oder als Kabel im Boden verlegt wird, muss im 
Einzelfall und auf der Grundlage objektiver Kriterien entschieden werden. Dafür hat das Bundesamt 
für Energie im 2013 ein Bewertungsschema Übertragungsleitungen entwickelt. Wichtigste Ziele die-
ses Schemas sind die Beurteilung von Korridorvarianten im Hinblick auf das Festlegen des geeignets-
ten Korridors und die Versachlichung der Frage "Freileitung oder Erdverlegung". 
 
Der Trend zur Verkabelung ist gesamtschweizerisch vor allem im Mittelspannungsbereich (Netzebene 
5, 10-35 kV), wo kaum mehr Freileitungen erstellt werden, feststellbar. Im Hochspannungsbereich 
(Netzebene 3, ab 50 kV) wird ebenfalls vermehrt verkabelt. 
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W-2.4 Erneuerbare Energien 

Richtplangeschäft alt: (neues Richtplangeschäft)  

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Förderung der erneuerbaren Energien ist ein prioritäres Ziel der kantonalen Energiestrategie. Ne-
ben den separat geregelten Wasserkraftwerken, behandelt der kantonale Richtplan auch weitere 
raumrelevante Energievorhaben, sofern ihre Grösse oder Lage eine Koordination auf kantonaler Ebene 
verlangen. Denkbar sind insbesondere Anlagen zur Energiegewinnung aus Biomasse, inkl. Holz (Bio-
energieanlagen) sowie Windkraft- und Solaranlagen. 

Solar- und Windkraftanlagen 
Im Kanton sind zurzeit keine richtplanrelevanten Anlagen in Betrieb oder vorgesehen. Für die Erstel-
lung von Grossanlagen sind die entsprechenden Empfehlungen des Bundes zu beachten. Zur Identifi-
zierung möglicher Standorte und Potenzialabschätzung ist im Kanton Schwyz eine Windenergiestudie 
in Arbeit. 
 
Zunehmend ein Thema sind kleine Anlagen, wie z. B. H-Rotoren. Deren Errichtung wird für jeden 
einzelnen Fall individuell geklärt. Im Rahmen der kantonalen Energieplanung werden Grundsätze für 
die Errichtung von kleinen Windkraftanlagen formuliert.  

Bioenergieanlagen 
Der Energieproduzent AGRO Energie Schwyz AG betreibt vom Zentrum Schwyz-Ibach / Wintersried 
aus ein grossräumiges Fernwärmenetz im Talkessel Schwyz. Strom und Wärme werden CO2-neutral 
aus regionaler Biomasse hergestellt. Gemäss betrieblicher Entwicklungsstrategie soll bis 2030 das 
Leitungsnetz bis nach Arth und Morschach ausgebaut werden. Dies bedingt den Ausbau des Energie-
zentrums im Raum Wintersried. Insbesondere ist die Errichtung eines Speichersystems vorgesehen. 
Darüber hinaus ist ein ähnliches Vorhaben in Küssnacht / Haltikon vorgesehen. Ein weiteres ist in der 
Gemeinde Galgenen in Planung. Aufgrund ihrer Auswirkung auf Raum und Umwelt sind solche Anla-
gen ab einer Bruttoleistung von 20 Megawatt im Richtplan zu behandeln. 

Solaranlagen 
Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes wurden Bewilligungsverfahren für gut angepasste Solar-
anlagen auf Dächern aufgehoben (Art. 18a RPG). Einzig auf Kulturdenkmälern von kantonaler oder 
nationaler Bedeutung besteht eine Bewilligungspflicht. Für Solaranlagen besteht eine Planungshilfe. 
Diese dient Bauwilligen und Behörden in der Anwendung von Artikel 18a des Bundesgesetzes über 
die Raumplanung. 

Beschlüsse 

W-2.4.1 Erneuerbare Energien 
a) Der Kanton Schwyz erarbeitet im Rahmen seiner Energieplanung die Grundsätze und Kriterien zur 

Festsetzung von Standorten für grössere Energieanlagen (Solar, Windkraft, Biomasse). 
b) Sämtliche neuen Anlagen sind gut in das Orts- und Landschaftsbild zu integrieren. 
c) Anlagen zur Produktion von Energie aus Biomasse mit einer Leistung ab 20 Megawatt benötigen 

ein vorgängiges Energiekonzept (regionale Versorgungsstrategie). Neue Energieanlagen sind in der 
Nutzungsplanung umzusetzen. 
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W-4 MATERIALABBAU 

Richtplangeschäft alt: W-1, RR-M-4 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Schweizweit besteht Bedarf an felsgebrochenen Hartgesteinen vor allem für den Strassenbelags- und 
Bahnbau. Es ist auch im Interesse des Bundes, dass für den Erhalt und die Weiterentwicklung von 
Verkehrsinfrastrukturen von gesamtschweizerischer Bedeutung genügend Hartgestein zur Verfügung 
steht. Grössere Abbauvorhaben müssen deshalb aus versorgungspolitischer, ökonomischer, ökologi-
scher und raumplanerischer Sicht auf nationaler Ebene koordiniert werden. Hierzu wurde der Sach-
plan Verkehr, Teil Programm, mit Grundsätzen zur Versorgung mit Hartgestein ergänzt. Zuständig für 
die Bewilligung der einzelnen Abbauvorhaben bleiben die Kantone. Die räumliche Abstimmung und 
Festsetzung der Standorte erfolgen in der kantonalen Richtplanung. 
 
Im Kanton Schwyz sind im inneren Kantonsteil verschiedene Standorte für den Abbau von Hartge-
stein vorhanden (Zingel, Hettis, Selgis, Läntigen). Im mittleren und äusseren Kantonsteil werden 
Kies, Sand und Sandsteine abgebaut. Zum Teil bestehen Absichten Abbaustandorte zu erweitern oder 
neue in Betrieb zu nehmen.  
 
Abbaugebiete haben vielfältige Auswirkungen (raumplanerisch, landschaftlich, umweltbezogen). Sie 
sind deshalb optimal mit anderen Projekten abzustimmen. Als Planungshilfe soll ein Abbaukonzept 
erarbeitet werden. Ein solches dient als Grundlage, um den erforderlichen Bedürfnisnachweis für ein 
Abbauvorhaben zu erbringen. 

Beschlüsse 

W-4.1 Planungsgrundsätze 
Um die Abbauvorhaben im Kanton Schwyz zu koordinieren sowie als Grundlage für den Bedürfnis-
nachweis erarbeitet der Kanton ein Abbaukonzept.  
Bis zum Vorliegen des Abbaukonzepts gelten als Übergangsbestimmungen nachfolgende Planungs-
grundsätze: 
a) Nicht erneuerbare Rohstoffe wie Natursteine, Kies, Sand und Mergel sind haushälterisch, umwelt- 

und landschaftsverträglich so zu nutzen, so dass auch künftigen Generationen noch solche Roh-
stoffe zur Verfügung stehen. 

b) Die Aufbereitung minderwertiger Rohstoffe und der Einsatz geeigneter Sekundär- sowie Ersatzma-
terialien sollen gefördert werden. Wo es die Rohstoffvorkommen erlauben, ist die Selbstversorgung 
regional sicherzustellen. 

c) Der Bedürfnisnachweis für neue Abbaugebiete wird von den Betreibern erbracht. 
d) Abbaugebiete benötigen einen Richtplaneintrag. Die Aufnahme eines Abbaugebiets in den Richt-

plan stellt keine Zusicherung für die spätere Erteilung einer Abbaubewilligung dar. 
e) Die Realisierung der einzelnen Abbaugebiete bedingt die Anpassung der jeweiligen kommunalen 

Nutzungspläne. 
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W-5 DEPONIEN 

Richtplangeschäft alt: W-2, RR-M-8.1, RMI-4.4, RH-16 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Die Kantone sind gemäss Bundesrecht verpflichtet, die Standorte der Deponien sowie der wichtigen 
anderen Abfallanlagen in den Richtplänen auszuweisen und für die Ausscheidung der erforderlichen 
Nutzungszonen zu sorgen. Die Kantone erarbeiten eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ih-
ren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen 
fest. 
 
Der Kantonsrat gab mit dem Leistungsauftrag 2010 die Überarbeitung der Abfallplanung beim Amt 
für Umweltschutz in Auftrag. Die Abfallplanung zeigt den Stand der Abfallmengen und -flüsse auf. Im 
Fokus der Betrachtungen stehen die neuen Entwicklungen in der Abfallwirtschaft, Ressourcen zu 
schonen und schädliche Einflüsse auf die Umwelt zu verhindern. Die aktuelle Abfallplanung wurde 
vom Regierungsrat am 13. August 2013 genehmigt. 
 
Gestützt auf die überarbeitete kantonale Abfallplanung erfolgt zurzeit die Revision der kantonalen 
Deponieplanung. Bis diese vorliegt werden im Sinne von Übergangsbestimmungen im Richtplan Pla-
nungsgrundsätze formuliert. Danach ist die Aufnahme der in der Deponieplanung vorgeschlagenen 
Standorte in den Richtplan vorgesehen. 
 
Mit Inkrafttreten der eidgenössischen Abfallverordnung sind neu kleinere Deponien bereits ab 
50'000 m3 richtplanrelevant geworden. Eine diesbezügliche Ergänzung des Richtplans mit den be-
troffenen Standorten wird vorgenommen. 
 

Beschlüsse 

W-5.1 Planungsgrundsätze 
Bis zum Vorliegen der revidierten Deponieplanung gelten als Übergangsbestimmungen nachfolgende 
Planungsgrundsätze. 
a) Für den Deponie- bzw. Ablagerungsbedarf von unverschmutztem Aushubmaterial und Inertstoffen 

sind geeignete Gebiete im Richtplan zu bezeichnen. Dabei gilt es die regionale Entsorgung und die 
Interessen von Natur- und Landschaftsschutz, Grundwasser- und Umweltschutz sowie von Wald- 
und Landwirtschaft zu berücksichtigen. 

b) Der Kanton sorgt in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden dafür, dass in den Deponieregio-
nen dauernd ausreichend Ablagerungsmöglichkeiten für Inertstoffe und unverschmutztes Aus-
hubmaterial planerisch gesichert sind. Pro Deponieregion mindestens eine bis drei, je nach Grösse 
der Region. Die entsprechenden Nutzungszonen sind rechtzeitig auszuscheiden. Die Betreiber der 
Deponievorhaben liefern den Gemeinden die dazu notwendigen planerischen Grundlagen. 

c) Im inneren Kantonsteil sind die Nutzungszonen auf die möglichen Standorte für die 
Materialbewirtschaftung gemäss Sachplan AlpTransit abzustimmen. 

d) Bei Planung, Betrieb und Abschluss der Deponien sind die Interessen des Natur- und Land-
schaftsschutzes sowie des ökologischen Ausgleichs angemessen zu berücksichtigen. Nach Ab-
schluss der Deponiearbeiten sind die Oberflächen fachkundig zu rekultivieren. Die zuständigen 
kantonalen Fachstellen definieren die entsprechenden Vorgaben projektspezifisch so, dass die De-
ponien nach einheitlichen Kriterien betrieben werden. 

e) Sauberes Aushubmaterial ist in erster Linie für die Rekultivierung der Steinbrüche und Kiesgruben 
einzusetzen. 
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f) Bei grösseren Einzonungsbegehren weisen die Gemeinden im Rahmen der Nutzungsplanung nach, 
wie der anfallende Aushub entsorgt werden soll. 

 
W-5.2 Deponiestandorte 
a) Folgende Deponiestandorte sind im Richtplan aufgenommen: 
Nr. Objektstandort  Deponiematerial Koordinationsstand 

W-5.2-01 Küssnacht: 
Chüelochtobel 

Inertstoffe und 
unverschmutzter Aushub 

Festsetzung 

W-5.2-02 Küssnacht: 
Mülihalden 

unverschmutzter Aushub Zwischenergebnis 

W-5.2-03 Einsiedeln: 
Birchli 

unverschmutzter Aushub Festsetzung 

W-5.2-04 Freienbach: 
Talweid  

Inertstoffe und 
unverschmutzter Aushub 

Festsetzung 

W-5.2-05 Wollerau: 
Neumühle  

unverschmutzter Aushub Festsetzung 

W-5.2-06 Wollerau: 
Schellhammer  

unverschmutzter Aushub Festsetzung 

 

b) Folgende Deponiestandorte sind im Richtplan aufgenommen. Sie werden in der laufenden Depo-
nieplanung überprüft und nach Vorliegen dieser auch im Richtplan angepasst. 

Nr. Objektstandort Deponiematerial Koordinationsstand 

W-5.2-07 Arth: 
Binzenrüti/Buosigen 

unverschmutzter Aushub Zwischenergebnis 

W-5.2-08 Einsiedeln: 
Lauenen 

unverschmutzter Aushub Zwischenergebnis 

W-5.2-09 Sattel/Steinen: 
Pfaffenrist 

unverschmutzter Aushub Vororientierung 

W-5.2-10 Sattel: 
Lustnau 

unverschmutzter Aushub Vororientierung 

W-5.2-11 Sattel: 
Altstatt 

unverschmutzter Aushub Vororientierung 

W-5.2-12 Oberiberg: 
Glastobel 

unverschmutzter Aushub Zwischenergebnis 

W-5.2-13 Einsiedeln: 
Güetli 

unverschmutzter Aushub Zwischenergebnis 

W-5.2-14 Einsiedeln: 
Nüberg 

unverschmutzter Aushub Vororientierung 

W-5.2-15 Feusisberg/Freienbach: 
First-Halten  

unverschmutzter Aushub Vororientierung 

W-5.2-16 Freienbach: 
Tal 

unverschmutzter Aushub Zwischenergebnis 

 

c) Folgende kleinere Deponiestandorte ab 50’000m3 werden in den Richtplan aufgenommen. 
W-5.2-17 Vorderthal: 

Unterstöss 
unverschmutzter Aushub Festsetzung 

W-5.2-18 Morschach: 
Maggiweid 

unverschmutzter Aushub Festsetzung 

W-5.2-19 Unteriberg: 
Lehweid 

unverschmutzter Aushub Festsetzung 

 
 











149 

 

W-7 STÖRFALLVORSORGE 

Richtplangeschäft alt: (neues Richtplangeschäft) 

Ausgangslage und Erläuterungen 

Mit der Störfallvorsorge sollen die Anlagen mit einem Störfallrisiko für die Umgebung vermieden oder 
vermindert werden, so dass sie für Bevölkerung und Umwelt jederzeit als tragbar beurteilt werden 
können. Neben stationären Risikoanlagen (Betriebe mit gefährlichen Stoffen, Zubereitungen oder 
Sonderabfällen oder mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Mikroorganismen in einem 
geschlossenen System) werden unter den mobilen Risikoanlagen die Verkehrswege 
(Eisenbahnanlagen undDurchgangsstrassen), auf denen gefährliche Güter transportiert und 
umgeschlagen werden, und Rohrleitungsanlagen zur Beförderung gasförmiger Brenn und Treibstoffe 
verstanden. Der Inhaber eines Betriebs oder eines Verkehrswegs muss alle zur Verminderung des 
Risikos geeigneten Massnahmen treffen, die nach dem Stand der Sicherheitstechnik verfügbar, 
aufgrund seiner Erfahrung ergänzt und wirtschaftlich tragbar sind. Bei vielen dieser Risikoanlagen 
muss im Ereignisfall mit erheblichen räumlichen Auswirkungen gerechnet werden. Deshalb ist eine 
frühzeitige Koordination von Störfallvorsorge und Raumplanung vorzunehmen. 
 
Zur Koordination von Störfallvorsorge und Raumplanung besteht ein gesetzlicher Auftrag auf 
Bundesebene. Entsprechende Aussagen finden sich unter anderem im Bundesrecht.  
 
Die Störfallverordnung wurde an das weltweit geltende Chemikalienklassierungssystem angepasst. 
Neu unterliegen der StFV weniger Betriebe, die aber dafür gezielter periodisch kontrolliert werden. 
Weiter regelt die StFV, dass Sicherheitsmassnahmen – differenziert nach der Grösse der Anlage – 
noch systematischer getroffen, behördliche Kontrollen verbindlich geplant und die Information der 
Öffentlichkeit gestärkt werden. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) wird die zugehörigen 
Vollzugshilfen in Zusammenarbeit mit den Betroffenen überarbeiten. 

Beschlüsse 

W-7.1 Planungsgrundsätze 
a) Das zuständige Departement führt einen Risikokataster über die stationären und mobilen Gefahren 

bei technischen Anlagen (vgl. Art. 16 StFV) und bezeichnet im Einzelfall resp. bei Bedarf die zu 
berücksichtigenden Konsultationsbereiche.  

b) Zur Störfallvorsorge werden die Störfallrisiken seitens Kanton und Gemeinden im Rahmen ihrer 
Richt- und Nutzungsplanungen berücksichtigt.  

c) Bei der Prüfung und Genehmigung von Nutzungsplänen stellt das zuständige Departement sicher, 
dass die Um- und Einzonungen so erfolgen, dass die diesbezüglich gesetzten Ziele möglichst ohne 
Erhöhung der vorhandenen Risiken erreicht werden können. Im Konfliktfall wird gemäss Koordina-
tion Raumplanung und Störfallvorsorge vorgegangen. 

d) Die planerischen und baulichen Schutzmassnahmen sind von den Gemeinden in der Nutzungs-
planung rechtlich verbindlich festzulegen (Baureglement, komm. Nutzungsplan, Gestaltungsplan). 
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Nr. 
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W-7.2-0
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